
Interview mit Isabel Rothe und Dirk Windemuth

„Menschen brauchen mehr Einfluss auf die Gestaltung ihrer Arbeit“

Sind wir alle gefährdet?

Elektromagnetische Felder am Arbeitsplatz

START DER 
KAMPAGNE ZUR 

PRÄVENTIONSKULTUR

       



Stellen Sie sich bitte zwei Szenarien vor: Im ersten 
Szenario macht eine Familie einen Fahrradausflug 
an der Nordsee. Die Sonne brennt, die Eltern tragen 
aufgrund der Hitze keinen Helm, die Haare wehen 
im Wind. Die Kinder tragen ungeachtet der Hitze  
einen Helm, die Eltern wollen sie ja schützen. Im 
zweiten Szenario gehen die Eltern dagegen mit gu-
tem Beispiel voran, die ganze Familie trägt Fahrrad-
helme – erwünschter Nebeneffekt: Der Helm schützt 
auch noch vor Sonnenstich. Was glauben Sie, in wel-
chem Fall werden die Kinder eher im erwachsenen 
Alter einen Helm tragen?

Das ist – vereinfacht gesagt – einer der Grundgedan-
ken unserer neuen Kampagne zur Präventionskultur, die am 18. Oktober auf der A+A in  
Düsseldorf vorgestellt wird. „kommmitmensch“ hat das Ziel, Sicherheit und Gesundheit 
als grundlegende Werte in allen Lebensbereichen zu verfestigen. Dabei soll die Achtsam-
keit gegenüber Sicherheit und Gesundheit nicht als unangenehme Pflicht verstanden 
werden. Paragrafen und Verordnungen gibt es schon genug. Wir wollen hingegen errei-
chen, dass möglichst viele Menschen aus Überzeugung mitkommen auf dem Weg zu 
einer neuen Kultur der Prävention. Wir wollen zeigen, warum es sich lohnt, Sicherheit 

und Gesundheit in all unseren alltäglichen Handlungen mitzudenken. 
Wer als privater Biker überzeugt einen Helm trägt, der tut das auch auf 
dem Bau oder bei Kanalarbeiten – und umgekehrt. 

„Mit sich beginnen, aber nicht bei sich enden, bei sich anfangen, aber 
sich nicht selbst zum Ziel haben“, diese Worte des Religionsphiloso-
phen Martin Buber treffen den Kulturwandel ziemlich präzise. Um die 
Menschen in den Betrieben für die Idee einer neuen Präventionskultur 

zu gewinnen, müssen wir in der Unfallversicherung als starkes Team zusammenar- 
beiten: die DGUV, die Berufsgenossenschaften, die Unfallkassen und unsere Partner. 
Nur wenn wir mit gutem Beispiel vorangehen, werden wir die Führungskräfte und  
die Beschäftigten in den Betrieben überzeugen können. Sicher, das ist keine leichte Auf-
gabe, aber auf dem Weg zur Vision Zero müssen wir jetzt ans Eingemachte gehen.

Mit den besten Grüßen

Ihr 

 

Dr. Joachim Breuer

Hauptgeschäftsführer der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung

„Wir wollen erreichen, dass  

möglichst viele Menschen  

aus Überzeugung mitkommen  

auf dem Weg zu einer neuen  

Kultur der Prävention.“

 Liebe Leserinnen, 
 liebe Leser,
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Studie der BGW zur Inklusion im Arbeitsleben

Weitere Informationen unter:  

www.bgw-online.de (Suchbegriffe: 

Inklusion Arbeitsleben)

Über eine Million Menschen mit erhebli-
chen Beeinträchtigungen sind in Deutsch-
land auf dem Arbeitsmarkt tätig. Insge-
samt leben in Deutschland etwa drei  
Millionen Menschen mit erheblichen Be-
einträchtigungen im erwerbsfähigen Al-
ter: Sie stellen damit eine ebenso große 
Gruppe dar wie alle Beschäftigten im Ein-
zelhandel – und eine dreimal so große 
wie die der Bankmitarbeiterinnen und 
-mitarbeiter. Vor diesem Hintergrund wä-
re zu erwarten, dass die Medien regelmä-
ßig über diese Gruppe und ihre Schwierig-
keiten berichten. Tatsächlich ist aber 
genau das nicht der Fall. Das belegt eine 
aktuelle Studie im Auftrag der Berufs- 
genossenschaft für Gesundheitsdienst 
und Wohlfahrtspflege (BGW), für die das 

Schweizer Medienforschungsinstitut Me-
dia Tenor International mehr als 1,2 Milli-
onen Beiträge aus TV- und Radio-Nach-
richten, Wochenmedien und ausgewählten 
Tageszeitungen im Zeitraum von 2012 bis 
2016 ausgewertet hat.

Danach erfährt die Bevölkerung zum The-
ma berufliche Inklusion kaum etwas in den 
Medien. Wenn in den vergangenen Jahren 
über Menschen mit Behinderung berichtet 
wurde, ging es am ehesten um Behinder-
tenpolitik, Sport oder Gesundheit. Auch 
die Frage der Inklusion in Schulen wurde 
deutlich häufiger thematisiert als die Teil-
habe am Berufsleben. Selbst wenn Medien-
schaffende die Inklusion im Beruf anspre-
chen, klafft häufig eine starke Diskrepanz 
zwischen medialer Wirklichkeit und der 
tatsächlichen Lage am Arbeitsmarkt. Wäh-
rend die Medien im Allgemeinen häufig 
Unternehmen kritisieren, zeichneten die 
analysierten Beiträge im Zusammenhang 
mit der beruflichen Teilhabe fast durchgän-
gig ein positives Bild von ihnen. Das Glei-

che gilt für die Werkstätten für behinderte 
Menschen (WfbM). In der Realität stellt 
sich die Arbeitsmarktlage für Menschen 
mit schweren Behinderungen dagegen 
deutlich schwieriger dar. So wurde exklu-
siv für die Studie ermittelt, wie es um die 
Pflichtbeschäftigungsquote bei den größ-
ten börsennotierten Firmen, den DAX-
30-Unternehmen, bestellt ist: Bislang er-
reicht weniger als die Hälfte von ihnen die 
Pflichtbeschäftigungsquote. Gleichzeitig 
sind Menschen mit schweren Behinderun-
gen immer noch doppelt so häufig arbeits-
los wie andere.

Auch die verwendeten Sprachbilder kriti-
siert das Forschungsteam, das die Studie 
erstellt hat, deutlich. Die Berichterstat-
tung entspreche häufig nicht der Selbst-
wahrnehmung der Betroffenen, verharre 
zu sehr in Helden- oder Opferstereotypen. 
Vor diesem Hintergrund wird den Medien 
empfohlen, häufiger und transparenter 
über die Situation von Menschen mit Be-
hinderung im Beruf zu berichten.

Arbeitsunfälle kosten Europa jährlich 476 Milliarden Euro

zungen der Kosten unzureichender oder 
fehlender Maßnahmen im Bereich Sicher-
heit und Gesundheit bei der Arbeit, dass 
die wirtschaftlichen Argumente für Si-
cherheit und Gesundheit bei der Arbeit 
nie stärker waren.“

Ob Elbphilharmonie oder Hauptstadt- 
flughafen BER – Verschwendung wird in 
den Medien gerne angeprangert. Weniger 
häufig schaffen es die Kosten von Arbeits-
unfällen, Berufskrankheiten und arbeits-
bedingten Erkrankungen auf die Titel- 
seiten. Dabei verursachen diese laut einer 
aktuellen Erhebung der EU-Agentur für  
Sicherheit und Gesundheitsschutz am  
Arbeitsplatz (EU-OSHA) volkswirtschaft-
liche Schäden, deren Höhe die Rechnun-
gen so mancher Skandalbaustelle gera-
dezu winzig aussehen lässt. Um insgesamt 
476 Milliarden Euro – oder 3,3 Prozent – 
verringern berufsbedingte Unfälle und  
Erkrankungen jedes Jahr die Wirtschafts-
leistung der EU-Staaten. Davon entfallen 
allein rund 120 Milliarden Euro auf ar-
beitsbedingte Krebserkrankungen. Auf 
Platz 2 liegen Erkrankungen des Bewe-
gungsapparats. Krankheiten verursachen 
rund 98 Prozent aller Todesfälle, die in 
Zusammenhang mit der Arbeit stehen. Die 
Zahlen ermittelte EU-OSHA unter ande-
rem in Zusammenarbeit mit der Internati-
onalen Arbeitsorganisation.

Vor diesem Hintergrund betont EU-OSHA- 
Direktorin Christa Sedlatschek die wirt-
schaftlichen Argumente für mehr Arbeits-
schutz: „Eine sichere und gesunde Arbeit 
ist zwar ein fundamentales Menschen-
recht, jedoch zeigen diese aktuellen Schät-

Elbphilharmonie Bundeshaushalt Kosten durch Arbeitsunfälle

Vergleich der Kostendimensionen
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Mitdenken 4.0 – VBG startet Initiative

Auf der Webseite www.vbg.de/

mitdenken4null bietet die gesetzli-

che Unfallversicherung VBG aktuelle 

Informationen, das Faktenblatt zur 

indirekten Steuerung sowie den 

Kontakt zur Initiative.

bietet viele Chancen und erhöht die Zufrie-
denheit der Beschäftigten durch eine hohe 
Autonomie in der eigenen Arbeit.“ Sie kön-
ne aber auch unerwünschte Nebenwirkun-
gen haben. Würden Ziele zu starr gesetzt, 
sänken Produktivität, Arbeitsqualität und 
Motivation. Das Bemühen der Beschäftig-
ten, die vereinbarten Ziele zu erreichen, ge-
he oftmals auch mit einer Gefährdung ihrer 
eigenen Gesundheit einher. „Unser Fakten-
blatt liefert wertvolle Hinweise, wie die Ne-
benwirkungen vermieden und indirekte 
Steuerung gut gestaltet werden kann.“

Noch herrscht in vielen Unternehmen Un-
sicherheit, wie sie auf die vielfältigen Ver-
änderungen der Arbeitswelt reagieren sol-
len. Arbeitsorganisation, Führungs- und 
Teamqualität sowie individuelles Handeln 
rücken in den Fokus des Arbeitsschutzes. 
Die gesetzliche Unfallversicherung VBG 
startet deshalb die Initiative „Mitdenken 
4.0 – Neue Präventionsansätze für Arbeits-
prozesse in der Büro- und Wissensarbeit“. 
Ziel ist es, den Unternehmen auf Basis ak-
tueller Forschungsergebnisse Handlungs-
hilfen für die betriebliche Praxis bereitzu-
stellen. Als Themen schwerpunkte hat die 
VBG indirekte Steuerung, erweiterte Er-
reichbarkeit und permanente Change-Pro-
zesse identifi ziert. Dabei sollen Branchen 
mit besonders hohem Anteil an Büro- und 
Wissensarbeit in die Projektarbeit ein-
bezogen werden. Mit an Bord sind die Ver-
einte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di), 

die Bundesvereinigung der Deutschen 
Arbeitgeberverbände (BDA), der Arbeitge-
berverband des privaten Bankgewerbes 
(AGV Banken) und der Arbeitgeberver-
band der Versicherungsunternehmen in 
Deutschland (AGV Versicherungen).

Zum Start legt die Initiative „Mitdenken 4.0“ 
umfangreiche Ergebnisse eines VBG-Pro-
jekts zum Thema „indirekte Steuerung“ vor. 
Die VBG hatte dazu ein Team der Fachhoch-
schule Nordwestschweiz mit einer Studie 
beauftragt. Indirekte Steuerung basiert auf 
Führung, die sich auf das Erreichen der ge-
setzten Ziele und Kennzahlen konzentriert. 
Hierfür wird stärker als bisher Verantwor-
tung auf Beschäftigte übertragen. Dr. Susan-
ne Roscher, Projektleiterin von „Mitdenken 
4.0“ und leitende Arbeitspsychologin der 
VBG, fasst das Ergebnis zusammen: „Gute 
indirekte Steuerung mit Führung über Ziele 

Die Debatte um Dieselabgase und mögli-
che Fahrverbote beherrscht in diesem Jahr 
die Medien wie kaum ein anderes Thema. 
Immer wieder wird dabei auch die Frage 
nach der Sinnhaftigkeit der Grenzwerte 
für Stickoxide gestellt. Kritische Stimmen 
verweisen darauf, dass der Grenzwert 
am Arbeitsplatz 950 Mikrogramm pro 
Kubikmeter beträgt. Er liegt damit um 
ein Vielfaches höher als die allgemeinen 
Grenzwerte, die für die Außenluft an Ver-
kehrsstraßen gelten. Nicht beachtet wird 
dabei jedoch: Die Grenzwerte am Arbeits-

Zahl des Monats: 950

platz wurden mit Blick auf eine zeitlich 
beschränkte Exposition im Arbeitsleben 
und für einen gesunden Erwachsenen 
festgelegt. Grenzwerte für die Allgemein-
bevölkerung müssen dagegen berücksich-

tigen, dass zum einen die Exposition un-
unterbrochen stattfindet, zum anderen 
besonders vulnerable Gruppen wie Kinder 
und ältere Personen der entsprechenden 
Belastung ausgesetzt sein können.

Geflüchtete im Betrieb – Herausforderung für den Arbeitsschutz

Es gibt dabei viele Wege zum Ziel, wie 
der Technische Aufsichtsbeamte Florian 
Kraugmann von der BG ETEM betont. Ent-
scheidend sei, wie die Inhalte vermittelt 
werden. Dafür stellt die BG ETEM zum 
Beispiel viele Unterrichtsmedien bereit, 
die bevorzugt mit Bildern und Piktogram-
men arbeiten – von Trickfilmen bis hin 
zu InterAKTIV-Lernmodulen. Das Maga-
zin kann kostenlos heruntergeladen wer-
den unter: www.bgetem.de (Webcode: 
12484059)

Die deutsche Wirtschaft bemüht sich nach 
Kräften, gefl üchtete Menschen in den Ar-
beitsmarkt zu integrieren. Damit fachliche 
oder sprachliche Lücken nicht zum Ge-
sundheitsrisiko werden, lernen sie in 
vielen Unternehmen, warum Sicherheit 
und Gesundheit bei der Arbeit so wichtig 
ist. Die aktuelle Ausgabe des Magazins 
„etem“ der Berufsgenossenschaft Energie 
Textil Elektro Medienerzeugnisse (BG 
ETEM) zeigt an einem Beispiel, wie beide 
Seiten diese Herausforderung angehen. 

Rund eine Million Menschen haben seit 
2015 in Deutschland Zuflucht gesucht. 
Viele von ihnen wollen sich und ihre Fa-
milien nicht nur vor politischer Verfol-
gung in Sicherheit bringen, sondern hier 
ein neues Leben beginnen – auch im Be-
ruf. Damit das gelingt, brauchen sie auch 
Menschen wie den Ausbildungsleiter Thilo 
Lindner von der Stuttgarter Lapp Group. Er 
zeigt ihnen ab dem ersten Tag im Betrieb, 
welche Risiken am Arbeitsplatz drohen 
und wie sie sich davor schützen können. 

Q
u

e
ll

e
: 

C
ic

e
ro

5  DGUV Forum 10/2017

Aktuelles



Herr Bubenzer, durch eine Änderung 
des Seearbeitsübereinkommens (Mari-
time Labour Convention, MLC) sind 
Reedereien weltweit seit Beginn dieses 
Jahres verpflichtet, Seeleute gegen die 
Folgen von Arbeitsunfällen und Berufs-
krankheiten zu versichern. Für Schiffe 
unter deutscher Flagge galt das  
ohnehin, oder? 
BUBENZER Ja, die Crews, die unter deut-
scher Flagge fahren, sind bei der BG Ver-
kehr gesetzlich unfallversichert. Neu ist 
für uns lediglich, dass die Schiffe jetzt ei-
nen Nachweis mitführen müssen, der den 
Unfallversicherungsschutz belegt. Der ist 
notwendig, weil es Kontrollen geben wird. 
International sind die Änderungen des 
MLC aber ein großer Schritt, denn viele 
Seeleute waren sozial bislang nicht abge-
sichert von ihren Reedereien. Das zeigt 
auch die zweite große Neuerung des MLC: 
eine Versicherung der Seeleute gegen das 
Im-Stich-Lassen in fremden Häfen.

Wie ist die Unfallversicherung der  
anderen Flaggen geregelt? 
Das übernehmen mehrheitlich private Un-
ternehmen, sogenannte P&I Versicherer. 

Seeleute erhalten  
weltweit Unfallversicherungsschutz

Neues zum Unfallversicherungsschutz auf hoher See. Christian  Bubenzer von der Dienststelle  

Schiffssicherheit der BG Verkehr informiert.

Christian Bubenzer  von  

der BG Verkehr ist in der Dienst- 

stelle Schiffssicherheit im  

Bereich Seearbeitsrecht tätig.

„International sind die Änderungen  

des MLC aber ein großer Schritt,  

denn viele Seeleute waren  

sozial bislang nicht abgesichert  

von ihren Reedereien.“

Künftig können Seeleute einen direkten 
Anspruch gegenüber diesen Versicherern 
anmelden. Auch das ist ein Fortschritt, 
aber leider wurde nicht festgelegt, welche 
Leistungen ihnen zustehen sollen. Es wird 
also weiter massive Unterschiede in der 
Versorgung geben. Wir bieten zum Bei-
spiel durch Piraterie traumatisierten See-
leuten professionelle Hilfe an. Internatio-
nal ist das eine Seltenheit. 

Immer mehr Reeder fahren unter  
Billigflaggen, um Kosten zu sparen.  
Das geht auch zulasten der sozialen  
Sicherheit der Beschäftigten. Kann  
ein einzelner Staat auf diese Entwick-
lung Einfluss nehmen?
Kaum. Die Seeschifffahrt ist ein interna-
tionales Gewerbe und auch die Regeln   
dafür werden international festgelegt. 
 Sicher, das MLC formuliert lediglich Min-
deststandards. Aber es sind verpflichten-
de Vorgaben für die Arbeits- und Lebens-
bedingungen einer Beschäftigtengruppe 
und sie sind weltweit gültig und kontrol-
lierbar. In diesem Punkt ist die Seefahrt 
tatsächlich Vorreiter.
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Weitere Informationen: ilka.woelfle@dsv-europa.de

Die Europäische Kommission hat im  
Dezember 2016 einen Vorschlag für eine 
Überarbeitung der Verordnungen (EG) 
Nr. 883/2004 und Nr. 987/2009 zur Ko-
ordinierung der Systeme der sozialen 
Sicherheit vorgelegt. Mit ihrem Vor-
schlag möchte die Kommission die  
derzeit geltenden Vorschriften moder-
nisieren, unter anderem um zu gewähr-
leisten, dass diese leichter durchzu- 
setzen sind. Der Änderungsvorschlag 
betrifft die Themen Entsendungen, Zu-
gang zu Sozialleistungen für nicht er-
werbstätige Bürgerinnen und Bürger, 
Leistungen bei Arbeitslosigkeit  sowie  
Familienleistungen.

Die Entwürfe werden zurzeit in den Rats-
arbeitsgruppen diskutiert. Der Rat hatte 
sich im Juni noch von der maltesischen 
Ratspräsidentschaft einen Bericht zum 
Sachstand geben lassen. Der Beschäf-
tigungsausschuss des Europäischen  
Parlaments arbeitet derzeit an einem  
Berichtsentwurf zu den vorgeschlage-
nen Regelungen, der voraussichtlich bis  
spätestens Dezember veröffentlicht wird.

Die Deutsche Gesetzliche Unfallversiche-
rung (DGUV) als Spitzenverband der Be-
rufsgenossenschaften und Unfallkassen 
hat sich an diesem Legislativprozess mit 
einer Stellungnahme zur vorgeschlage-

nen Überarbeitung der Verordnungen 
beteiligt. Nach Auffassung der DGUV 
steht die Einführung eines Kapitels zur 
Pflegeversicherung einer effizienten  
Anwendbarkeit des koordinierenden 
Rechts entgegen, da Ansprüche auf Pfle-
geleistungen aufgrund eines Arbeitsun-
falls oder einer Berufskrankheit wie bis-
her nach dem Kapitel für Leistungen bei 
Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten 
koordiniert werden können. Zudem wür-
den durch die zusätzlich geschaffenen 
Verwaltungsverfahren die Digitalisie-
rung und Vereinheitlichung des transna-
tionalen Sozialversicherungsausgleichs 
(EESSI) erschwert.

DGUV beteiligt sich an der Überarbeitung der Verordnungen zur  
Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit 

Neue Regeln im Freihandel mit Kanada vorläufig anwendbar

Der Handelsteil von CETA ist seit dem 21. September 

in Kraft.

Weitere Informationen

Klormann, S.: Jugendgewalt in Deutschland. Wie werden Kinder zu Verbrechern? 

www.ard.de/home/kultur/Wie_werden_Kinder_zu_Verbrechern_/897058/index.html
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Der Streit um den Abschluss des inter-
nationalen Handels- und Investitions-
schutzabkommens mit Kanada hat die 
Öffentlichkeit lange beschäftigt. Im Ge-
gensatz zu TTIP, dem geplanten Frei-
handelsabkommen zwischen der EU 
und den Vereinigten Staaten von Ame-
rika, deren Verhandlungen aktuell nicht 
vorangetrieben werden, ist der Handel-
steil von CETA seit dem 21. September 
vorläufig anwendbar. 

Von der vorläufigen Anwendbarkeit aus-
genommen ist unter anderem der In- 
vestitionsschutzteil, der privaten Unter-
nehmen die Möglichkeit geben würde, 
Staaten auf Grundlage des Investitions-
schutzes vor einem Schiedsgericht ver-
klagen zu können. Die Aufnahme dieser 
Regelungen in das Abkommen mit CETA 
sowie weitere Abkommen werden nach 
wie vor in der Öffentlichkeit diskutiert, 
nicht nur in Deutschland, sondern auch 

in anderen Mitgliedstaaten. Die belgi-
sche Regierung hat Anfang September 
bekannt gegeben, dass sie generell die 
Vereinbarkeit der geplanten Investo- 
rengerichte mit den Euro-
päischen Verträgen beim 
Europäischen Gerichtshof 
erfragen möchte. Diese Ent-
scheidung dürfte auch Aus- 
wirkungen auf die Frei-
handelsverträge mit Japan, 
Vietnam und anderen ha-
ben, denn auch diese ent-
halten Regelungen zur Bei-
legung von Investitions- 
streitigkeiten durch Schieds-
gerichte. Die gesetzliche 

Unfallversicherung hatte die Verhand-
lungen zu CETA und anderen Abkom-
men beobachtet und wird auch weiter-
hin die Diskussionen hierzu verfolgen.
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Gemeinsam haben Berufsgenossenschaf-
ten und Unfallkassen ein Kampagnenkon-
zept entwickelt, das Betriebe, öffentliche 
Einrichtungen und Bildungseinrichtun-
gen praxisnah dabei unterstützt, Sicher-
heit und Gesundheit gewinnbringend in 
ihren Organisationen zu etablieren. Der 
Hintergrund: Bei der Prävention von Un-
fällen und arbeitsbedingten Gesundheits-
gefahren wurde bereits viel erreicht. Die 
Anzahl der Arbeits- und Wegeunfälle ist 
in den vergangenen 100 Jahren stark zu-
rückgegangen – allerdings sinkt sie in den 
letzten Jahren deutlich langsamer. Die bis-
herigen Ansätze der Prävention reichen 
offenbar nicht aus, um der Vision Zero nä-
herzukommen – einer Welt ohne Arbeits-
unfälle und arbeitsbedingte Erkrankun-
gen, wobei der Vermeidung tödlicher und 
schwerer Arbeitsunfälle und Berufskrank-
heiten höchste Priorität zukommt. 

Neue Herausforderungen

Zudem verlangen die „Arbeitswelt 4.0“ und 
„Industrie 4.0“ ein neues Denken und Han-
deln von allen, die vorausschauend über 
Gefährdungen bei der Arbeit aufklären  
sowie vor Unfällen und Erkrankungen 
schützen wollen. Die Chancen und Heraus-
forderungen für die Prävention sind ganz-
heitlich und interdisziplinär zu betrach-
ten.1 Belege dazu liefern unter anderem 
das Risikoobservatorium der DGUV2 oder 

die Erkenntnisse aus Veranstaltungen zur 
„Zukunft der Arbeit“, am Institut für Arbeit 
und Gesundheit der Deutschen Gesetzli-
chen Unfallversicherung (IAG)3. Ein weite-
rer Aspekt ist das verstärkte Zutagetreten 

psychischer Belastungen als Anlass für 
krankheitsbedingte Ausfalltage oder für 
Unfälle. Bei all diesen Themen stehen die 
Berufsgenossenschaften und Unfallkassen 
in der Pflicht ihres Präventionsauftrages. 
Ein Begriff fasst zusammen, worauf es zu-
künftig ankommt: Präventionskultur. 

Umfrage

Im Auftrag der DGUV wurden 2014 vom 
Marktforschungsinstitut infas 500 Unter-
nehmerinnen und Unternehmer sowie  
942 Beschäftigte befragt. Ziel war es, die 
Rolle und den Stellenwert von Sicherheit 
und Gesundheit in den Betrieben zu er-
mitteln sowie mögliche Handlungsfelder 
beziehungsweise Schwerpunktthemen in 
diesem Bereich zu identifizieren. 

kommmitmensch – eine Kampagne  
zur Präventionskultur

Präventionskultur

Gregor Doepke 

Pressesprecher und Leiter Kommunikation der DGUV 

E-Mail: gregor.doepke@dguv.de
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Titelthema

Abbildung 1: Die sechs Handlungsfelder der Kampagne sind miteinander verknüpft.
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Berufsgenossenschaften und Unfallkassen starten die langfristig angelegte Kampagne kommmitmensch.    

Im Zentrum steht die Kultur der betrieblichen Prävention.
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 kommmitmensch

▸

Führungsleitlinie

Unternehmensziele  

für Sicherheit und Gesundheit

Abbildung 2: Auszug aus der Umfrage „Präventionskultur aus Sicht von Beschäftigten und Unternehmen“ aus dem Jahr 2014,  

durchgeführt von infas im Auftrag der DGUV. Auffällig ist, dass zwar 96 Prozent der Unternehmerinnen und Unternehmer Sicherheit 

und Gesundheit als wichtig oder sehr wichtig betrachten, aber nur bei 42 Prozent sind diese Ziele in den Führungsleitlinien verankert.

50 63

42 71

Welche der folgenden Aspekte sind bei Ihnen im Unternehmen bzw. in Ihrer Einrichtung im Hinblick auf Sicherheit und Gesundheit  

bei der Arbeit vorhanden? Bitte antworten Sie mit „ja“  oder „nein“.

Unternehmen (n=500)

Unternehmen (n=500)

Beschäftigte (n=942)

Beschäftigte (n=942)

Dabei gaben zwar 96 Prozent der befrag-
ten Unternehmensleitungen und 91 Pro-
zent der Beschäftigten an, dass das Thema 
für ihren Betrieb wichtig sei, lediglich  

59 Prozent der Leitungen und rund die 
Hälfte der Beschäftigten erklärten aller-
dings, dass finanzielle, personelle oder 
zeitliche Investitionen in Sicherheit und 

Gesundheit erkennbar seien. Die Hälfte 
der Unternehmensleitungen berichtete 
auch, dass Sicherheit und Gesundheit Be-
standteile der Unternehmensziele seien. 

Die Plakatmotive der Kampagne arbeiten hauptsächlich mit Typografie. Die zunächst noch unklare Botschaft erzeugt Neugier und 

Spannung. Die Plakatierung im öffentlichen Raum beginnt Ende Oktober 2017.

Wie wichtig sind Ihrer Ansicht nach die Themen Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit für Ihr Unternehmen bzw. Ihre Einrichtung?

38 71 26 6558
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eher unwichtigeher wichtig sehr unwichtig

eher unwichtig

sehr wichtig sehr wichtigeher wichtig

3

Angaben in Prozent
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Im Durchschnitt gaben aber nur vier von 
zehn Betrieben an, dass das Thema in den  
Führungsleitlinien berücksichtigt würde. 
Stark abweichend davon gingen über  
70 Prozent der Beschäftigten davon aus, 
dass Sicherheit und Gesundheit in den 
Führungsleitlinien enthalten seien (siehe 
Abbildung 2).4 

Aus Diskussionen, die infas in Fokusgrup-
pen im Bildungssektor mit Lehrkräften so-
wie Schülerinnen und Schülern führte, 
ging gleichzeitig hervor, dass Sicherheit 
und Gesundheit bisher keine integrierten 
Bestandteile des Unterrichts sind. Aktivi-
täten fänden – wenn überhaupt – punk-
tuell im Rahmen außerunterrichtlicher 
Projekte statt und seien in starkem Maße 
vom persönlichen Engagement und der 
Kompetenz der einzelnen Lehrkräfte oder 
Schulleitungen abhängig.5

Sicherheit und Gesundheit als  

zentrale Werte

Folgerichtig haben Berufsgenossenschaf-
ten und Unfallkassen ihre nächste Kampa-
gne der Kultur der Prävention gewidmet. 
Und sie haben die Kampagne mit einer 
Laufzeit von bis zu zehn Jahren nachhaltig 
angelegt, wobei die Evaluationen jeder 
Kommunikationswelle Anlass geben wer-
den, über das weitere Vorgehen zu ent-
scheiden. Dabei muss die Kampagne ih-
rem selbst gestellten Anspruch gerecht 
werden, die Erkenntnisse über den Wert 
von Sicherheit und Gesundheit breit und 
nachhaltig zu vermitteln. 

Die sechs Handlungsfelder der Präventionskultur

Die Arbeit in sechs Handlungsfeldern trägt dazu bei, dass Sicherheit und Gesundheit 

in Betrieben, öffentlichen Einrichtungen und Bildungseinrichtungen für Führungskräfte 

und Beschäftigte selbstverständlich werden:

I. Führung 

Unternehmensleitungen geben entscheidende Impulse für die Botschaft, dass Sicher-

heit und Gesundheit zentrale Themen im Betrieb sind. Führungskräfte sind Vorbilder für 

die Beschäftigten, ihr Verhalten wird übernommen. 

II. Kommunikation 

Probleme und Ideen zum Thema Sicherheit und Gesundheit sollten Unternehmen 

regelmäßig und auf Augenhöhe mit allen Beschäftigten besprechen, wichtige Informa-

tionen sollten vollständig und gut verständlich bei allen ankommen, die sie betreffen. 

Denn bereits die Kommunikation über Risiken und Verbesserungspotenziale erhöht 

das Sicherheits- und Gesundheitsniveau für alle.

III. Beteiligung 

Die Beschäftigten kennen ihre eigenen Arbeitsplätze am besten und schätzen es, wenn 

ihre Meinung und ihre Erfahrungen gefragt sind. Wer ihr Wissen nutzt, indem er sie an 

wichtigen Entscheidungen zu Sicherheit und Gesundheit beteiligt, kann effektiver und 

effizienter handeln.

IV. Fehlerkultur 

Unternehmen, die Abweichungen und Beinahe-Unfälle systematisch erfassen und zu-

sammen Lösungen erarbeiten, reduzieren Unfallrisiken erheblich. Ereignen sich doch 

Unfälle und Erkrankungen, sollten diese offen und ohne Schuldzuweisung diskutiert 

werden, so dass alle für die Zukunft daraus lernen.

V. Betriebsklima 

Ein gutes Betriebsklima entsteht durch gegenseitige Wertschätzung, Vertrauen und 

Fairness und sorgt dafür, dass sich alle Beschäftigten wohlfühlen. 

VI. Integration von Prävention in alle Aufgaben* 

Egal, ob es um die Anschaffung einer neuen Maschine geht, um Umstrukturierungen 

in der Firma oder darum, den Pausenraum umzugestalten – die Sicherheit und die 

Gesundheit der Beschäftigten sollten bei allen wichtigen betrieblichen Entscheidungen 

im Blick sein. 

*In der Kommunikation mit den Mitgliedsbetrieben wird dieses Thema unter den  

Begriff „Sicherheit und Gesundheit“ gefasst.

Titelthema

▸
Abbildung 3: Das gemeinsame  

Kampagnenlogo und der  

Slogan „kommmitmensch“
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Fünf gute Gründe für die Umsetzung der Kampagne „kommmitmensch“13

1.  Prävention im Betrieb wirksam umsetzen: Maßnahmen zur Förderung von Sicherheit 

und Gesundheit stehen häufig auf dem Papier – wenn Sicherheit und Gesundheit 

integrierte Werte sind, steigt die Chance, sie auch konkret umzusetzen.

2.  Nachhaltigen Erfolg erzielen: Eine gute Präventionskultur erhöht die Sicherheit, 

unterstützt die Förderung von Gesundheit, steigert die Arbeitszufriedenheit und 

das Engagement, verbessert die Arbeitsfähigkeit, erleichtert die Bindung von  

Fachkräften und zahlt sich aus.

3.  Die Vision Zero – eine Welt ohne Arbeitsunfälle und berufsbedingte Krankheiten mit 

ihrer höchsten Priorität, tödliche und schwere Arbeitsunfälle und Berufserkrankungen 

zu vermeiden– gezielt verfolgen: Dieses Ziel kann nur erreicht werden, wenn Sicher-

heit und Gesundheit hohe Priorität im Unternehmen beziehungsweise der Einrich-

tung haben und bei allen wichtigen Handlungen und Entscheidungen mitbeachtet 

werden – dorthin muss die Kultur der Prävention entwickelt werden.

4.  Den Wandel der Arbeit in der Prävention effektiv berücksichtigen: Der schnelle 

Wandel in der Arbeitswelt erfordert es, dass neue Risiken und Potenziale für Sicher-

heit und Gesundheit schnell erkannt werden und darauf reagiert wird. Regeln und 

Checklisten reichen dafür nicht aus, vielmehr müssen die Unternehmensführungen 

wie auch die Beschäftigten diese Themen immer im Blick haben und auf Augenhöhe 

zusammen gestalten.

5.  Konkrete Handlungsansätze finden: Die sechs Handlungsfelder der Kampagne und 

die darauf aufbauenden Medien, Handlungshilfen und Checklisten helfen dabei,  

das als abstrakt empfundene Thema Kultur der Prävention gerade auch für kleine 

und mittlere Unternehmen und Einrichtungen handhabbar zu gestalten. 

Präventionsverständnis und  

Vision Zero

Die Kampagne wird Unternehmen, öffent-
liche Einrichtungen und Bildungseinrich-
tungen verstärkt dabei unterstützen, ein 
fundiertes und umfassendes Präventions- 
verständnis zu entwickeln. Sie spannt den 
Bogen jedoch über das betriebliche Um- 
feld hinaus: Die Kampagne thematisiert  
Sicherheit und Gesundheit als grundlegen-
de Werte in allen Lebensbereichen. Ihre 
Kernbotschaft lautet: „Sicherheit und Ge-
sundheit sind Werte für alle Menschen,  
jede Organisation und die Gesellschaft. Sie 
sollen Gegenstand allen Handelns werden. 
Präventives Handeln ist lohnend und sinn-
stiftend.“ Die Kommunikationsmaßnah-
men der Kampagne setzen zunächst dort 
an, wo Menschen lernen und arbeiten,  
weil hier Netzwerke der Unfallkassen und 
Berufsgenossenschaften bestehen. 

Dass die gesetzliche Unfallversicherung 
mit dem Ansatz, die Kultur der Prävention 

 kommmitmensch

▸

Das zweite Motiv der Kampagnenplakatserie.
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in den Betrieben und öffentlichen Einrich-
tungen in den Fokus zu nehmen, auf dem 
richtigen Weg ist, wurde aktuell auch auf 
internationaler Ebene bestätigt. Beim  
21. Weltkongress für Sicherheit und Ge-
sundheit bei der Arbeit in Singapur im 
September 2017 zogen sich die Themen 
Präventionskultur und eine am Menschen 
orientierte Prävention mit der klaren Aus-
richtung auf die Vision Zero wie ein roter 
Faden durch zahlreiche Veranstaltungen 
und Vorträge – bis hin zur höchsten poli-
tischen Ebene. Bereits beim vorherigen 
Weltkongress 2014 in Frankfurt hatte die 
amtierende Bundesministerin für Arbeit 
und Soziales, Andrea Nahles, betont, dass 
jeder Arbeitsplatz so gestaltet sein müsse, 
dass die Beschäftigten nicht nur während 
der üblichen Arbeitsschritte, sondern 
auch im Falle eines menschlichen oder 
technischen Fehlers gut abgesichert sei-
en. Dafür würde eine weltweite Präven-
tionskultur gebraucht: Sicherheits- und 
Gesundheitsaspekte müssten bei allen  
Wirtschaftsprozessen von vornherein mit-
gedacht werden. Nur so könne die Vision 
Zero Wirklichkeit werden.

Fachkonzept als Basis

Die inhaltliche Umsetzung der Kampag-
ne basiert auf einem Fachkonzept6, das 
von den Berufsgenossenschaften, Un-
fallkassen und der DGUV entwickelt und 
verabschiedet wurde. Dabei wurden sechs 
Handlungsfelder identifiziert, die beson-
deren Einfluss auf eine Kultur der Präven-
tion in Organisationen haben und die den 
eher abstrakten Begriff „Präventionskul-

tur“ auf die betriebliche Realität herunter-
brechen und handhabbar machen. Die 
Handlungsfelder (siehe Infokasten auf 
Seite 10)  sind eng miteinander verknüpft. 
Ein Beispiel: So wie sich gute Führung im-
mer der Kommunikation bedient, gehört 
zu einem guten Betriebsklima immer die 
Beteiligung der Beschäftigten. Zukünfti-
gen Generationen von Präventionsfach-
kräften sollen die Kampagnenthemen be-
reits in der Ausbildung vermittelt werden. 
Dazu ist geplant, die Themen der Hand-
lungsfelder in das bestehende Konzept 
zur Qualifizierung zu integrieren. 

Die Botschaft der Kampagne

Sicherheit und Gesundheit sollen zum 
Maßstab allen Handelns werden – privat, 
beruflich, gesellschaftlich. Auf allen diesen 
Ebenen kann die Kampagne ihre Wirkung 
entfalten, indem sie gleichlautende Bot-
schaften sowohl in den öffentlichen Raum 
als auch in die Betriebe aussendet und dort 
praktische Handlungshilfen anbietet. Über 
Medien und insbesondere durch ihre Prä-
ventionsfachkräfte können Berufsgenos-
senschaften und Unfallkassen die Unter-
nehmerinnen und Unternehmer sowie die 
Beschäftigten am Arbeitsplatz erreichen. 
Dort sind die Menschen zwar in ihrer be-
ruflichen Rolle angesprochen, wollen aber 
auch als Individuum überzeugt werden. In 
diesem Sinne lädt die Kampagne Men-
schen auf eine Reise ein, in der es um den 
Wert von Sicherheit und Gesundheit im ei-
genen Handlungsrahmen geht. Diese Idee 
drückt der Slogan aus: kommmitmensch 
– SICHER. GESUND. MITEINANDER. Bei-

Titelthema

„Sicherheit und Gesundheit sind  

Werte für alle Menschen,  

jede Organisation und die  

Gesellschaft. Sie sollen Gegenstand 

allen Handelns werden.  

Präventives Handeln ist lohnend  

und sinnstiftend.“
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Das dritte Motiv
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spiele und Handlungshilfen greifen den 
beruflichen oder schulischen Alltag auf 
und holen die Menschen dort ab, wo sie 
konkret mit Sicherheit und Gesundheit zu 
tun haben – auch wenn sie dies erst auf 
den zweiten Blick erkennen.  

Mehrwert für Unternehmen

Trägt die Kampagne Früchte, schaffen Un-
fallkassen und Berufsgenossenschaften 
damit einen Mehrwert für die von ihnen 
versicherten Betriebe und Einrichtungen. 
Unternehmen und Verwaltungen profitie-
ren von einer betrieblichen Präventions-
kultur unfter anderem durch geringere 
Ausfallzeiten und Unfallzahlen, den Zu-
gewinn an Qualität und Attraktivität.7 So 
liegt das Kosten-Nutzen-Verhältnis von In-
vestitionen in die betriebliche Präventions-
arbeit in Deutschland nach Forschungser-
gebnissen der Justus-Liebig-Universität 
Gießen bei 1,6. Das bedeutet: Für 100 Euro, 
die ein Unternehmen in Gesundheit und 
Sicherheit investiert, stehen langfristig  
160 Euro Ertrag zu Buche.8

Vorlauf

Die Kampagne wird von einem Kampag-
nenteam der DGUV in enger Abstimmung 
mit Gremien vorbereitet und abgestimmt, 
in denen die Unfallversicherungsträger 
auf Ebene der Geschäftsführungen, Prä-
ventionsleitungen und Kommunikati-
onsverantwortlichen vertreten sind. Das 
fachliche Know-how wird gestärkt durch 
die Fachbereiche Bildung, Gesundheit  
im Betrieb sowie Expertinnen des IAG  
in Dresden. 

Seminarangebot des IAG 

Für die Kampagne hat das IAG einen Ka- 
talog entwickelt, in dem die laufenden  
Seminare aufgelistet werden, die in einem 
inhaltlichen Bezug zu den sechs Handlungs-
feldern der Kampagne stehen.9 Er enthält:

• eine Übersicht der Präsenz-Seminare, 
die thematisch den Handlungsfeldern 
der Kampagne zugeordnet sind. 

• die Beschreibung eines dreitägigen 
Einführungsseminars.

 

Zudem wird das IAG mit Unterstützung 
einer Projektgruppe aus Fachleuten der 
Unfallversicherungsträger Seminare zu 
den einzelnen Handlungsfeldern vorbe-
reiten. Diese sollen 2018 verfügbar sein. 

E-Learning auf gemeinsamer  

Plattform

Für Aufsichtspersonen und Präventionsbe-
raterinnen und -berater konzipiert ein Pro-
jektteam des IAG ein E-Learning-Programm, 
das ab dem kommenden Jahr auf der Lern-
plattform ILIAS (Integriertes Lern-, Informa-
tions- und Arbeitskooperations-System)  zur 
Verfügung gestellt werden soll. Als Grund-
lage dafür dienen die Materialien der Kam-
pagne. Die Fachleute lernen die Handlungs-
hilfen und Dokumente kennen, die sie 
selbst in den Betrieben einsetzen können. 
Zugleich dient das E-Learning-Programm 
dazu, vorhandenes Wissen einzuschätzen 
und zu überprüfen. Das Material ist durch 
unterschiedliche didaktische Methoden  
aufbereitet und kann von der Plattform für 
eigene Zwecke heruntergeladen werden. ▸
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„Viele Unternehmen und Einrichtungen ha ben 

häufig schon positive Ansätze in der  

Prävention und entwickeln sich ständig  

weiter. Andere sind weniger gut aufgestellt und 

haben Sicherheit und Gesundheit noch  

nicht als wirkliches Handlungsfeld für sich  

erschlossen. Genau da kann der  

kommmitmensch ansetzen.“

Handlungshilfen für die  

betriebliche Praxis

Zum Kampagnenstart werden verschiede-
ne übergreifende Handlungshilfen inklu-
sive Checklisten bereitstehen und über die 
Internetseite www.kommmitmensch.de 
der Kampagne angeboten. 

• „Selbstverständlich sicher und gesund“  
richtet sich an Unternehmerinnen und 
Unternehmer sowie Führungskräfte 
in Betrieben und öffentlichen Einrich-
tungen. Die Handlungshilfe umfasst 
eine Einführung in das Thema und in 
die Handlungsfelder, um den gene-
rellen Einstieg in das Thema Kultur 
der Prävention zu ermöglichen. Zum 
anderen setzt sie direkt bei den Hand-
lungsfeldern an, hilft mit Kurzchecks 
bei deren Analyse und steuert in klarer 
und verständlicher Sprache konkrete 
Umsetzungsideen für Betriebe und 
Einrichtungen bei. 

• Die „kommmitmensch-Dialoge“ sollen 
als leicht handhabbares Instrument 
Präventionsfachkräften und Betrieben 
dabei helfen, Führungskräfte und 
Beschäftigte anzuleiten, um gemein-
sam ihren gegenwärtigen Umgang mit 
Sicherheit und Gesundheit – auch in 
spielerischer Weise – zu untersuchen 
und Veränderungsansätze erarbeiten 
zu können. Dabei dient das Stufen-
modell der gesetzlichen Unfallversi-
cherung  als Orientierungshilfe. Sie 
werden zunächst als Box mit Postern, 

Karten und anderen Arbeitsmitteln 
angeboten. Eine trägerspezifische 
Aufbereitung ist möglich. 

• Für Präventionsfachkräfte steht eine 
44-seitige Broschüre „Handlungshilfe 
für Präventionsfachkräfte der Träger 
der gesetzlichen Unfallversicherung“  
zur Verfügung, welche sowohl einen 
Überblick zum Thema Kultur der 
Prävention gibt als auch konkrete 
Anregungen, wie das Thema bei der 
Betreuung von Betrieben aufgegriffen 
werden kann. Sie liefert den Präventi-
onsfachkräften vor allem Argumente 
dafür, warum sich Betriebe, öffentliche 
Einrichtungen und Bildungseinrich-
tungen mit den Themen der Kampagne 
auseinandersetzen sollten.  Außerdem 
stellt sie die Handlungshilfen und 
Checklisten vor, die im Rahmen der 
Dachkampagne zur Verfügung stehen. 

• Zusätzlich werden zielgruppenspezi-
fische Handlungshilfen zu den ein-
zelnen Handlungsfeldern entwickelt, 
die an betrieblichen Gegebenheiten 
ansetzen. Sie stellen unter anderem 
dar, wie Unternehmen und Einrich-
tungen eine Wertediskussion führen, 
auch an bereits bestehende gute 
Ansätze andocken und daraus Ver-
änderungen ableiten können. Diese 
Ansätze lassen sich gut in bestehende 
Prozesse integrieren und häufig mit 
Bordmitteln umsetzen. Langfristig ist 
geplant, die Handlungshilfen auch 
zu mobilen Applikationen, die online 

abrufbar sind, weiterzuentwickeln. 
Alle Unfallversicherungsträger kön-
nen die Handlungshilfen und darin 
enthaltenen Module als Grundlage 
für eigene Ansätze und Kampagnen-
medien nutzen. 

Fazit

Viele Unternehmen und Einrichtungen ha-
ben häufig schon positive Ansätze in der 
Prävention und entwickeln sich ständig 
weiter. Andere sind weniger gut aufgestellt 
und haben Sicherheit und Gesundheit 
noch nicht als wirkliches Handlungsfeld 
für sich erschlossen. Genau da kann der 
kommmitmensch ansetzen. 

Er wird wichtige Impulse geben, Bewusst-
sein schaffen, Informationen vermitteln 
und die passenden Hilfestellungen anbie-
ten, damit sich möglichst viele Unterneh-
men und Einrichtungen Sicherheit und 
Gesundheit als zentrale Werte zu eigen 
machen und entsprechend handeln.    
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Eine Kampagne zum Mitmachen

Eine Kultur der Prävention lebt von Lei-
denschaft. Die Kampagne möchte Men-
schen dafür begeistern, Sicherheit und 
Gesundheit als zentrale WERTE bei ihren 
Entscheidungen und Aktivitäten zu be-
rücksichtigen. 

Einladender Slogan

Der Slogan der Kampagne lautet „komm-
mitmensch – SICHER. GESUND. MITEIN-
ANDER“. Die Wortschöpfung weckt Neu-
gier und hat einen appellativen Charakter. 
Die verschiedenen Lesarten regen zum 
Nachdenken an und laden in eine Gemein-
schaft der kommmitmenschen ein. 

Handlungsfelder

Eine Kultur der Prävention erwächst nach 
dem der Kampagne zugrunde liegenden 

Eine Kampagne zum Mitmachen

▸

2018 2019 2020 2021

Abbuildung 4: Ab März 2018 werden die Handlungsfelder nach und nach in halbjähr-

lichen Wellen kommuniziert. Den Anfang macht das Thema „Führung“.

Führung

Kommunikation

Beteiligung

Fehlerkultur

Betriebsklima

Sicherheit und  
Gesundheit

Das vierte Motiv zeigt das ganze Plakat und nennt Titel und Absender der Kampagne.
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Werkzeuge der Kampagne

•  Die Kampagnenwebsite www.kommmitmensch.de steht im Zentrum der Kommunika-

tion. Hier laufen alle Informationen und Interaktionen zusammen.

•  Soziale Medien werden ebenfalls ein kommunikativer Schwerpunkt sein und  

laden Userinnen und User ein, sich auf Facebook, Twitter, Instagram und Xing an  

der Kampagne zu beteiligten.

•  Bewegtbild: Sowohl Social-Media-Spots der Regisseurin Isa Prahl ab Mitte November 

2017, authentische Storytelling-Filme sowie Erklärfilme und die bewährte Animations-

Figur Napo lassen kommmitmensch lebendig werden.

•  Plakate visualisieren die Botschaften zunächst typografisch in Fragmenten und  

gehen bundesweit nach der Auftaktveranstaltung ab 20. Oktober 2017 an den Start. 

Das Spiel mit den verschiedenen Deutungsmöglichkeiten des Slogans weckt die 

Neugier. Zu den Handlungsfeldern der Kampagne werden ab März 2018 authentische 

Bildmotive für betriebliche Zwecke bereitgestellt.

•  Advertorials (redaktionelle Anzeigen) werden primär im Februar/März 2018 die mediale 

Basis für den Start der Kampagnen der einzelnen Unfallversicherungsträger schaffen. 

•  Broschüren, Arbeitshilfen, Flyer vermitteln die Inhalte der Kampagne lesefreundlich 

und zielgruppenspezifisch.

•  Handlungshilfen für Präventionsfachkräfte informieren über die Kampagne und ge-

ben wichtige Argumente und Instrumente an die Hand, um betriebliche Akteurinnen 

und Akteure zu überzeugen.

•  Handlungshilfen für Betriebe und Einrichtungen wie „Selbstverständlich sicher und 

gesund“ und die kommmitmensch-Dialoge leiten dazu an, auf den Handlungsfeldern 

aktiv zu werden. Sie können trägerspezifisch aufbereitet werden.

•  Seminare und E-Learning-Angebote für unterschiedliche Zielgruppen werden  

die Inhalte für interne und externe Zielgruppen didaktisch aufbereiten und sowohl 

Grundlagen als auch Hintergrundinformationen zur Kultur der Prävention anbieten. 

Titelthema

sorgt sie für ein mediales Grundrauschen 
auf unterschiedlichen Kommunikations-
kanälen – emotional und informativ – 
und wird dann ab März 2018 beginnend 
mit dem Thema Führung die festgelegten 
Handlungsfelder als inhaltliche Schwer-
punkte nach und nach in halbjährlichen 
Wellen kommunizieren. 

Das Thema Führungskultur wird sich wie 
ein roter Faden durch die gesamte Kampa-
gnenlaufzeit ziehen und Teilaspekte aller 
Handlungsfelder werden durch wiederer-
kennbare Botschaften immer wieder auf-
gegriffen. So sollen über die Kampagnen-
laufzeit von zehn Jahren Neugier und 
Spannung aufrecht erhalten werden. Die 
Effekte der Kampagne werden nach jeder 
Welle evaluiert, um das weitere Vorgehen 
zu optimieren.

Die Kampagnen der einzelnen Berufsge-
nossenschaften und Unfallkassen kön-
nen die unterschiedlichen Kommuni- 
kationsangebote und Werkzeuge der 
Dachkampagne unverändert aufgreifen 
und einsetzen. Abhängig von ihrem indi-
viduellem Bedarf werden die Unfallver-
sicherungsträger aber auch eigene the-
matische Schwerpunkte setzen. Dafür 
können sie neben ihren eigenen Werk-
zeugen die Angebote der Dachkampagne 
durch branchenbezogene und zielgrup-
penorientierte Ansätze trägerspezifisch 
ergänzen und weiterentwickeln.  

Im Bildungsbereich wird die Kampagne 
auf Wunsch der Unfallkassen zeitlich ab-
weichend geplant: Um eine gute Synchro-
nisierung mit dem laufenden Betrieb von 
Schulen und Kitas zu erreichen, werden 
die Aktivitäten des kommmitmenschen 
dort erst ab dem Beginn des Schuljahres 
2018/2019 starten.    ●

„Auf unterschiedlichen Kanälen platziert die Kampagne  

sowohl emotionale Botschaften als auch fachlich fundierte  

Informationen – zielgruppengerecht und zeitgemäß.“

Fachkonzept aus sechs Handlungsfeldern 
(siehe Abbildungen 1 und 4, S. 11 und 15). 
Diese Themen existieren bereits in jedem 
Betrieb in unterschiedlicher Ausprägung 
und sind in der Praxis eng miteinander ver-
netzt. Aktivitäten in den unterschiedlichen 
Feldern zahlen jeweils aufeinander ein. 
Das macht sich die Kampagne zunutze.  

Dach- und Trägerkampagnen

Die Dachkampagne wird am 18. Oktober 
2017 im Rahmen der weltweit größten  
Arbeitsschutzveranstaltung, der A+A in 
Düsseldorf, starten und auf die Träger-

kampagnen der einzelnen Berufsgenos-
senschaften und Unfallkassen vorberei-
ten, die nach und nach ab März 2018 
beginnen. Dazu wird die Botschaft komm-
mitmensch ab Ende Oktober 2017 typogra-
fisch  in Szene gesetzt, in einer ersten 
„Welle“ öffentlich plakatiert und dann in-
tensiv in den sozialen Medien begleitet. 

Mit dem Start der Dachkampagne wird die 
DGUV das gemeinsame Kommunikations-
konzept inklusive Pressearbeit, Hand-
lungshilfen, Medien und Qualifizierungs-
maßnahmen zur Verfügung stellen. Damit 
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Im Oktober starten Berufsgenossen-
schaften und Unfallkassen ihre neue 
Kampagne zu Sicherheit und Gesund-
heit bei der Arbeit. Die Vorbereitungen 
laufen ja jetzt schon seit einiger  Zeit. 
Sind Sie froh, dass am 18. Oktober auf 
der Messe A+A in Düsseldorf der  
Startschuss fällt?
EICHENDORF: Froh ja, denn das ist schon 
ein ganz wichtiger Meilenstein. Uns allen 
ist aber klar, dass es noch viel Arbeit und 
Einsatz braucht, damit die Kampagne in 
den Betrieben ankommt und die Kultur 
verändert.

Sie haben sich ja ein sehr grundlegen-
des Thema vorgenommen ... 
EICHENDORF: Dass es eine besondere He-
rausforderung ist, war allen Beteiligten 

klar. Aber wir waren uns auch einig: Nur 
mit dieser ganzheitlichen Herangehens-
weise können wir wirklich etwas bewegen.

Wäre es nicht einfacher gewesen,  
sich wieder ein konkretes Thema vor-
zunehmen wie bei den vorherigen 
Kampagnen zu „Rücken“ oder „Haut“?
EICHENDORF: Einfacher ja, aber nach gut 
zehn Jahren Erfahrung mit Präventions-
kampagnen wollen wir einen größeren 
Sprung wagen, um unser Ziel – die Vision 
Zero – zu erreichen. 

Warum? Bislang ist die Unfallversiche-
rung doch sehr erfolgreich in Sachen 
Prävention.
EICHENDORF: In der Tat. Berufsgenossen-
schaften und Unfallkassen haben gemein-

sam mit den Unternehmen bereits viel 
erreicht, um Unfälle und auch Berufs-
krankheiten zu vermeiden. Die Zahl der 
tödlichen Arbeitsunfälle liegt inzwischen 
deutlich unter 500 im Jahr und bei den 
schweren Unfällen konnten wir durch ei-
nen breiten Mix von Präventionsinstru-
menten ebenfalls viel erreichen. Diese Er-
folgsrezepte sollen ihren Bestand haben. 

Wo liegt dann das Problem?
EICHENDORF: Aufgrund der deutlich ge-
sunkenen Anzahl ist jeder Unfall ein eher 
isoliertes Ereignis, aus dem wir eher sel-
ten noch etwas lernen können. Je indivi-
dueller das Ereignis, desto individueller 
die Ursachen. Meist sind mehrere Fak-
toren im Spiel, die in einer besonderen 
Konstellation zu einem Unfall führen. Da-

„Wir schaffen das als Team“

Mit ihrer neuen Kampagne gehen die Berufsgenossenschaften und Unfallkassen nichts Geringeres an,  

als die Kultur in deutschen Betrieben und Verwaltungen, Bildungseinrichtungen und Kindertagesstätten.  

Dr. Walter Eichendorf, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Deutschen Gesetzlichen Unfallver- 

sicherung (DGUV), und Gregor Doepke, Pressesprecher und Leiter Kommunikation des Spitzenverbandes,  

geben einen Ausblick auf die Kampagne zur Kultur der Prävention.

Interview mit Dr. Walter Eichendorf und Gregor Doepke

▸
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Gregor Doepke, Pressesprecher und Leiter Kommunikation der DGUV, und Dr. Walter Eichendorf, stellvertretender Hauptgeschäfts-

führer des Spitzenverbandes, geben einen Ausblick auf die Kampagne zur Kultur der Prävention.
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raus lassen sich kaum neue, allgemein-
gültige Schutzmaßnahmen ableiten. Wir 
können die Prävention aber deutlich ver-
bessern, indem wir in und mit den Unter-
nehmen einen Dialog darüber anstoßen, 
wie wertvoll ihnen Sicherheit und Ge-
sundheit ihrer Belegschaften sind. Dabei 
kommen auch die psychischen Belastun-
gen auf den Plan, die immer häufiger eine 
Rolle bei Unfällen und Erkrankungen 
spielen. Deshalb reden wir über Präven-
tionskultur.

Ein ebenso gewichtiger wie abstrakter 
Begriff. In welche Botschaft haben  
Sie die „Präventionskultur“ für die 
Kampagne gefasst, Herr Doepke?
DOEPKE: kommmitmensch! Dieser Begriff 
soll zeigen: Wir machen uns auf den Weg 
und laden die Betriebe und öffentlichen 
Einrichtungen ein, diesen Weg mit den 
Unfallkassen und Berufsgenossenschaf-
ten gemeinsam zu beschreiten. Das be-
ginnt beim Kick-off auf der Messe, mit 
dem wir die Kampagne zunächst unseren 
Mitgliedern vorstellen möchten, und wird 
fortgesetzt mit Informationsveranstaltun-
gen, sogenannten Warm-ups, bei und mit 
unseren Mitgliedern. Das Ziel dieser vor-
bereitenden Maßnahmen ist es, die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der Unfallver-
sicherungsträger für die Kampagne zu 
begeistern und ihnen erste Informationen 
und Werkzeuge für die Kampagnenarbeit 
in den Betrieben anzubieten. Denn bei 
dieser Kampagne gilt einmal mehr: Das 
schaffen wir nur als Team.

Die interne Kampagne ist also eine Ein-
ladung im Sinne des kommmitmensch 
an alle Beschäftigten der Unfallver- 
sicherungsträger?
DOEPKE: Ich würde eher von internen 
vorbereitenden Maßnahmen sprechen. 
Viele sind ja bereits seit Monaten, eigent-
lich seit Jahren, sehr engagiert im Boot. So 
haben wir auch gemeinsam das Fachkon-
zept zur Präventionskultur erarbeitet und 
die Kampagne vorbereitet. Aber ich gebe 
zu, es war in dieser Vorbereitung durch-
aus an der einen oder anderen Stelle etwas 
holprig. Wir haben die Komplexität der 
Aufgabe teilweise unterschätzt. Aber nun 
geht es los und es geht um unser eigenes 
konkretes Commitment.

Damit insbesondere diejenigen, die  
in die Betriebe gehen, dort kulturelle  
Aspekte überzeugend ansprechen und 
praxisnah vermitteln können. Wie 
funktioniert das konkret und wann  
soll es damit losgehen?
DOEPKE: Jede Berufsgenossenschaft und 
jede Unfallkasse entscheidet selbst, wann 
und mit welchen Themen sie die Kampa-
gne für ihre Mitgliedsbetriebe und Ein-
richtungen ausrollt. Vorgehen und An-
sprache müssen ja zu der betrieblichen 
Realität der jeweiligen Branchen passen. 
Diese spezifischen Anforderungen kennt 
niemand besser als die Unfallversiche-
rungsträger selbst. 

Trotzdem gibt es wie bisher eine Dach- 
und eine Trägerkampagne?

DOEPKE: Natürlich, das ist ja ein bewähr-
tes Konzept. Mit der Dachkampagne sor-
gen wir für eine breite Aufmerksamkeit 
und sensibilisieren für die Themen der 
Kampagne. Das startet mit dem Kick-off 
am 18. Oktober. Mit Plakaten im öffentli-
chen Raum fangen wir an und werden 
das dann bis zum März 2018, dem Zeit-
punkt, ab dem die Kampagnen der einzel-
nen UV-Träger sukzessive starten, mit re-
daktionellen Anzeigen in Publikums- und 
Fachmedien sowie mit Videos und Akti-
vitäten in den sozialen Medien verdich-
ten. So erzeugen wir ein mediales Grund-
rauschen, das auf die Trägerkampagnen 
vorbereitet und diese über die gesamte 
Laufzeit unterstützt. Ab März kommen-
den Jahres stellen wir nach und nach 
konkrete Handlungshilfen zur Verfügung, 
die von den Aufsichtspersonen in den Be-
trieben eingesetzt werden können – wo 
und wie es dort passt. 

Aufsichtspersonen sprechen Aspekte 
der Präventionskultur in den Betrieben 
ohnehin an, oder?
EICHENDORF: Natürlich. Wir haben die 
Themen, um die es in der Kampagne geht, 
ja nicht neu erfunden. Berufsgenossen-
schaften und Unfallkassen arbeiten dar-
an bereits mit ihren Mitgliedsbetrieben, 
meist zu ausgewählten Aspekten. Die 
Kampagne wird Aufsichtspersonen dabei 
unterstützen, den Blick auf die gesamte 
Kultur eines Unternehmens zu lenken.  
Es geht in Zukunft nicht allein darum, ob 
Beschäftigte ihre Schutzbrille aufziehen, 

„Wichtig ist die Botschaft:  

Die Kampagne macht keine  

Vorschriften – die gibt es ja schon.  

Sie will Bewusstsein schaffen.  

Wer aus Überzeugung gesund und 

sicher handelt, tut es in allen  

Lebensbereichen.“

Gregor Doepke, Pressesprecher und  

Leiter Kommunikation der DGUV
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Interview

weil das so vorgeschrieben ist. Es geht 
darum, dass Arbeitgebende im eigenen 
Haus vermitteln: Eure Gesundheit ist mir 
wichtig. Und deshalb tragen alle Beschäf-
tigten in meinem Betrieb beim Fräsen ei-
ne Schutzbrille.

DOEPKE: Diese Werte-Kommunikation ist 
der Dreh- und Angelpunkt der Kampagne: 
„Sicherheit und Gesundheit“ als unver-
zichtbare Bausteine des Lebens. Mit dem 
Claim „kommmitmensch“, gefasst in auf-
merksamkeitsstarken typografischen Mo-
tiven, starten wir jetzt die Dachkampagne. 

Nach außen hin geht es also nicht  
explizit um Präventionskultur, sondern 
um „Sicherheit und Gesundheit“ in  
allen Lebensbereichen?
DOEPKE: Ja, denn „Kultur der Präven- 
tion“ klingt tatsächlich abstrakt und ist 
schon sehr komplex. Wir neigen manch-
mal in unserer Art der Darstellung und  
in unserer Sprache zum Expertentum. 
Den Transfer in die betriebliche Praxis zu 
schaffen – darin liegt die eigentliche He-
rausforderung. Von Anfang an war uns 
klar: Nur wenn wir mit dieser Kampagne 
gerade nicht akademisch arbeiten, son-
dern den Betrieben in klarer Sprache pra-
xisnahe und einfache Lösungen vorstel-
len, wird sie auch in der betrieblichen 
Realität verfangen. Der Weg dorthin war 
und ist nicht einfach und hat uns in der 
Entwicklung der Medien und Handlungs-
hilfen viele zusätzliche Abstimmungs-
runden gebracht.

Was bedeutet das nun konkret?
DOEPKE: Die Art, wie wir die Themen auf-
greifen, wird sehr konkret sein. Fachleute 
der Unfallversicherungsträger und des 
Spitzenverbandes – insbesondere aus Prä-
vention und Kommunikation – haben zu-
sammen mit Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern sechs Handlungsfelder 
identifiziert, zu denen wir klare Botschaf-
ten an die Betriebe aussenden können, ge-
tragen von unseren Medien und Hand-
lungshilfen. Die Kampagne holt Menschen 
mit den Fragestellungen ab, die sie aus ih-
rem Alltag kennen. Den Videos zur Kampa-
gne gelingt das hoffentlich auf ebenso klu-
ge wie humorvolle Art.

EICHENDORF: Mit erhobenem Zeigefin- 
ger erreichen wir keinen Kulturwandel. 
Schließlich geht es weniger um Grenz- 
werte und technische Schutzmaßnahmen 
– das haben wir hierzulande weitgehend 
ausgereizt. Mit dem Ergebnis, dass als  
Auslöser für einen Unfall nicht mehr 
„technisches“, sondern oft „organisato-
risches Versagen“ steht.

Können Sie ein Beispiel geben?
EICHENDORF: Gern. Warum hat die Mana-
gerin auf dem Weg zum Meeting wider bes-
seres Wissen nicht den Handlauf benutzt 
und ist folgenschwer gestürzt? Die Ant-
wort: Sie war in Zeitnot, weil die Aufträge 
zu eng getaktet sind und sie zusätzlich ei-
nen Kollegen vertreten wollte, der kurzfris-
tig zu einem Kunden fahren musste, weil 
der sich über Qualitätsmängel beschwerte. 

Ein anderes Beispiel: Warum hat der Lkw-
Fahrer seine Erholungszeit nicht wahrge-
nommen, sondern war über die Grenzen 
der Lenkzeit hinaus unterwegs? Er fuhr 
spät auf einer Strecke, wo es abends kaum 
Parkmöglichkeiten gibt. Trotzdem wurde 
seine Route so geplant. Beide Fälle haben 
einen gemeinsamen Nenner: Auf organi-
satorischer Seite hatte etwas anderes als 
Sicherheit und Gesundheit Priorität. 

Das verlangt einen Perspektivwechsel, 
richtig?
EICHENDORF: Wo das gelingt, geht es 
nicht mehr allein um den Fehler einer Ein-
zelperson, sondern um Verbesserungspo-
tenzial in der Kultur einer Organisation. 
Diese Zusammenhänge wollen wir mit der 
Kampagne erklären und alle Beteiligten 
stärker zu präventivem Denken und Han-
deln befähigen. Wie angemessene Maß-
nahmen auf betrieblicher Ebene im Einzel-
fall aussehen, ist mit Blick auf die dortigen 
Gegebenheiten zu gestalten – da geht es oft 
um komplexe Zusammenhänge.

DOEPKE: Wichtig ist die Botschaft: Die Kam-
pagne macht keine Vorschriften – die gibt  
es ja schon. Sie will Bewusstsein schaffen. 
Wer aus Überzeugung gesund und sicher 
handelt, tut es in allen Lebensbereichen. 
Denken Sie zum Beispiel an den Schutz des 
Kopfes: Ideal ist, wenn der Bauingenieur  
seinen Helm auf der Baustelle trägt, aber 
eben auch auf dem Weg zur Arbeit mit dem 
Fahrrad und ebenso seine ganze Familie  
bei der Fahrradtour am Wochenende.  ▸

„Es geht darum, dass  

Arbeitgebende im eigenen  

Haus vermitteln: Eure Gesundheit  

ist mir wichtig. Und deshalb  

tragen alle Beschäftigten  

in meinem Betrieb beim Fräsen  

eine Schutzbrille.“

Dr. Walter Eichendorf,  

stv. Hauptgeschäftsführer der DGUV
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Verstanden. Die Kampagne will  
überzeugen, damit die Menschen aus 
eigenem Antrieb sicher und gesund  
zu handeln. 
EICHENDORF: Dabei spielen die Aufsichts-
personen der Unfallkassen und Berufsge-
nossenschaften eine entscheidende Rolle. 

DOEPKE: Wir werden unsere Kolleginnen 
und Kollegen optimal vorbereiten, mit 
Handlungs- und Argumentationshilfen 
ausstatten. Kommunikative Maßnahmen 
bereiten den emotionalen Boden für diese 
Gespräche. 

Was haben Sie in den sozialen  
Medien vor?
DOEPKE: Auf vielfältige Weise unsere Bot-
schaften platzieren. Jüngere Menschen 
tummeln sich eher auf Instagram, doch wir 
werden auch weitere Kanäle nutzen wie 
YouTube, Facebook und Xing. Ein witziges 
Video verbreitet sich aber über die Grenzen 
von Kanälen, Altersgruppen und Hierar-
chieebenen hinweg. Ich bin froh, dass wir 
die Regisseurin Isa Prahl gewinnen konn-
ten, die den richtigen Blick auf unsere  
Themen hat. Derzeit produziert sie den ers-
ten von drei Social-Media-Clips, der mit  
einem „Making-off“ sogar selbst zum Ge-
genstand einer kritischen Gefährdungs- 
beurteilung wird – lassen Sie sich überra-
schen. Ab November wird der erste Clip 
verfügbar sein und passend zur Jahreszeit 
wird es um eine Weihnachtsfeier gehen.

Es gibt wie in den bisherigen Kampag-
nen Medien und Module, die von den 
Mitgliedern eins zu eins für die Träg- 
erkampagne übernommen oder ange-
passt eingesetzt werden können...
DOEPKE: Hier müssen wir das Rad nicht 
neu erfinden, wobei das Angebot vielfälti-
ger sein wird als in der Vergangenheit und 
stärker auf eine aktivierende Wirkung zielt. 
Ab März 2018 gehen wir mit konkreten  
Fotomotiven und dem ersten Thema in  
die Betriebe hinein, auf das auch der erste 
Video-Clip abzielt: Führungskultur. Die 
weiteren Handlungsfelder werden in auf-
einanderfolgenden Kommunikationswel-
len über den Kampagnenzeitraum publik 
gemacht, sodass die Unfallversicherungs- 
träger sie nach Bedarf aufgreifen können.

Warum steht das Thema Führung  
an erster Stelle?

EICHENDORF: Wenn an der Spitze eines 
Unternehmens ein Mensch steht, dem Si-
cherheit und Gesundheit nicht so wichtig 
sind, färbt das auf alle ab. Führung macht 
den Unterschied. Darum ist es so wichtig, 
den Verantwortlichen in Betrieben und 
Verwaltungen zu zeigen, dass sie selbst 
Vorbild sind und von einem gesunden 
Führungsstil profitieren. Eine Kultur der 
Prävention erzeugt eine Win-win-Situa-
tion – auf gesellschaftlicher, betrieblicher 
und individueller Ebene. Und weil das so 
grundlegend ist, hat auch der Steuerungs-
kreis der Kampagne entschieden, das The-
ma Führung als Topthema die ganze Kam-
pagnenlaufzeit mitlaufen zu lassen. 

Es gibt bereits viele Betriebe, die  
das sehr wohl wissen und danach  
handeln...
EICHENDORF: Wichtiger Punkt. Unter-
nehmen warten nicht darauf, dass wir  
ihnen erklären, wie der Hase läuft. Die 
Kultur – auch – der Prävention ist häufig 
bereits ein Thema. Diese Betriebe bestärkt 
die Kampagne in ihrem Tun, bietet ihnen 
weitere Unterstützung an und stellt ein-
zelne als Vorreiter heraus. Bei weniger gut 
aufgestellten Betrieben wird zunächst 
Überzeugungsarbeit zu leisten sein. 

Vor allem durch die Aufsichtspersonen. 
Welche Werkzeuge bekommen sie mit 
der Kampagne an die Hand?  
DOEPKE: Beispielsweise die kommmit-
mensch-Dialoge. Sie helfen, das Verhalten 
im Arbeitsalltag genauer zu betrachten 
und auf unterhaltsame Art und Weise ge-
meinsam Entwicklungsansätze zu erarbei-
ten. Dort, wo der größte Handlungsbedarf 
besteht, können die Betriebe weiterarbei-
ten mithilfe von Checklisten oder beispiels-
weise mit dem Ideentreff, einem bewähr-
ten Instrument der Mitarbeiterbeteiligung. 
Aktuell befinden sich weitere Produkte 
und Medien in der Abstimmung bezie-
hungsweise sind fertig wie eine Hand-
lungshilfe für die Präventionsfachkräfte 
der Unfallversicherung. In diesem Stil 
wird es Instrumente zu allen Handlungs-
feldern geben, die wir auch auf mobilen 
Geräten anbieten werden. 

EICHENDORF: ...und ebenso Qualifizie-
rungsangebote für die Aufsichtspersonen. 
Unser Institut für Arbeit und Gesundheit 
der DGUV in Dresden hat Seminare bereit-

gestellt, die auf Kulturthemen zielen. Und 
es gibt Fortbildungen, die speziell auf die 
Kampagne schulen, mit deren Botschaf-
ten und Werkzeugen vertraut machen.

DOEPKE: Auch einige vorhandene Medi-
en der Unfallversicherungsträger und der 
DGUV lassen sich den Kampagnenthe-
men zuordnen – für die erste Phase ha-
ben wir Broschüren, Videos und Ähnli-
ches bereits zusammengestellt. Zu jedem 
Handlungsfeld wird es eine Übersicht 
über Werkzeuge für den betrieblichen 
Alltag geben. 

Herr Doepke, haben Sie auch eine  
Botschaft zur Kampagne selbst?
DOEPKE: Wir zielen klar auf das Bewusst-
sein und die Werte von Unternehmerin-
nen und Unternehmern sowie allen Be-
schäftigten. Die Kampagne hat aber auch 
eine Botschaft, die sich nach innen in un-
sere Welt richtet: Manche von uns fühlen 
sich mit dieser Aufgabe noch unwohl. 
Wem es so geht, dem möchte ich sagen: 
Komm doch mit, Mensch! Erinnern Sie 
sich daran, warum Sie für die Unfallversi-
cherung tätig sind. Weil Ihnen Sicherheit 
und Gesundheit anderer Menschen etwas 
bedeuten. Im Grunde bringen Sie die 
wichtigste Voraussetzung für diese Kam-
pagne mit: Sie, wir sind bereits komm-
mitmenschen. Und damit wir in dieser 
Kampagne wirklich erfolgreich werden, 
versichere ich, dass wir die Zwischener-
gebnisse nach dem Durchlauf eines jeden 
Handlungsfeldes einer harten Evaluation 
unterziehen werden. 

Herr Dr. Eichendorf?
EICHENDORF: Wer Sicherheit und Ge-
sundheit erreichen will, sollte nicht in 
Maßnahmen verhaftet bleiben, sondern 
sein Denken daran ausrichten. Dann wird 
er oder sie erkennen, wo die Knackpunkte 
im Betrieb liegen, zum Beispiel, dass vie-
len Beschäftigten im betrieblichen Ablauf 
schlicht die Zeit fehlt, präventiv zu han-
deln. Es ist wichtig, darüber ins Gespräch 
zu kommen und Raum für gegenseitige 
Wertschätzung zu schaffen. Aus solchen 
Erkenntnissen erwächst eine Kultur der 
Prävention oder besser, eine wirklich po-
sitive Kultur der Prävention.  ●

Das Gespräch führte  
Miriam Becker.
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Kolumnentitel

tungsspielräume bei der Aufgabenerledi-
gung eröffnen oder durch gute operative 
Führung und kollegiale Zusammenarbeit 
unmittelbare Unterstützung bieten. Sie er-
öffnen zudem Möglichkeiten zur persönli-
chen Weiterentwicklung. 

Schlüsselfaktoren sind aber auch Anforde-
rungen, die bei bestimmten Ausprägungen 
und ab einer gewissen Dauer, zu hoher  
Belastung und letztlich gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen führen können. Die-
ses sind beispielsweise überlange Arbeits- ▸

„Menschen brauchen mehr Einfluss  
auf die Gestaltung ihrer Arbeit“

Wie können psychische Belastungen bei der Arbeit reduziert werden? Ein Gespräch mit Isabel Rothe,  

Präsidentin der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA), und Prof. Dr. Dirk Windemuth, 

Leiter des Instituts für Arbeit und Gesundheit der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IAG). 

Interview mit Isabel Rothe und Dirk Windemuth 

Frau Rothe, die BAuA hat eine wissen-
schaftliche Standortbestimmung  
zur psychischen Gesundheit in der  
Arbeitswelt vorgelegt. Sie identifizieren 
darin auch „Schlüsselfaktoren“ für  
die Gestaltung gesundheitsgerechter 
Arbeit. Welche sind das?
ROTHE: Unter Schlüsselfaktoren verstehen 
wir zum einen zentrale arbeitsbezogene 
Ressourcen. Diese sind grundsätzlich ge-
eignet, den Beschäftigten die Bewältigung 
ihrer Arbeitsanforderungen zu erleichtern, 
indem sie ihnen beispielsweise Gestal-

zeiten oder eine sehr hohe Arbeitsintensi-
tät, die eine dominante Wirkung auf die 
gesamte Arbeitssituation ausüben können, 
und somit arbeitsbezogene Ressourcen 
möglicherweise zunichtemachen. 
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Multitasking ist ein Beispiel für eine ungünstige Arbeitsorganisation. 

Die Studie „Psychische Gesundheit  

in der Arbeitswelt“ kann auf  der 

Website der BAuA kostenlos herun-

tergeladen werden: www.baua.de/

psychische-gesundheit
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Herr Windemuth, die DGUV hat ein  
anderes Wording. Sie spricht von  
psychischen Belastungen, weniger von 
psychischer Gesundheit. Können Sie 
diesen Unterschied erklären? Lassen 
sich aus den von der BAuA diagnosti-
zierten Faktoren trotzdem Aufgaben 
und Handlungsmöglichkeiten für die 
Unfallversicherung ableiten?
WINDEMUTH: Die Studie der BAuA ist für 
die Unfallversicherung eine enorme Hilfe, 
sowohl was die Schlüsselfaktoren als 
auch die zahlreichen Einzelbefunde anbe-
langt. Für uns ist es aus mehreren Grün-
den aber sinnvoll, das Thema auch in der 
Begrifflichkeit umfassender anzugehen 
und von „psychischen Belastungen und 
Gesundheit“ zu sprechen. Es geht ja nicht 
nur um die Abwesenheit von psychischen 
Erkrankungen, was mit „psychischer Ge-
sundheit“ umschrieben wird. Auch die 
Bedeutung von psychischen Belastungen 
für die Entstehung von körperlichen 
Erkrankungen, die sogenannte Psycho- 
somatik, und für die Verursachung von  
Unfällen ist relevant. Langzeitstudien be-
stätigen: Bestimmte psychische Fehlbela-
stungen erhöhen das Risiko für Herz-
Kreislauf-Erkrankungen ebenso wie das 
Risiko für Rückenprobleme. Auch ist – 
nur als Beispiel – gut belegt, dass sich das 
Risiko für einen Verkehrsunfall sehr stark 
erhöht, wenn die Person am Steuer nach 
einem Telefonat im Auto emotional aufge-
wühlt ist. Wenn wir nur von „psychischer 
Gesundheit“ sprechen, können diese 
wichtigen Aspekte – Sicherheit und kör-
perliche Erkrankungen – verloren gehen. 

Ein weiteres Argument ist, dass psychi-
sche Belastungen und psychische Erkran-
kungen häufig miteinander verbunden 
werden. Die Medien nutzen sie manchmal 
synonym. Das macht es schwierig, das 
Thema psychische Belastungen in Betrie-
ben zu verankern. Beschäftigte  bekom-
men Angst, dass es bei der Gefährdungs-
beurteilung psychischer Belastung um 
eine persönliche Psychodiagnostik geht 
– was natürlich abschreckend, aber auch 
völlig falsch ist. 

Frau Rothe, die Studie weist auf ein 
Missverhältnis hin: Immer häufiger sind 
psychische Belastungen ein Grund für 
Arbeitsunfähigkeit, aber die Betriebe 
tun sich schwer damit, darauf zu reagie- 
ren. Nur gut 20 Prozent beziehen das 

Thema in ihre Gefährdungsbeurteilung 
mit ein. Wo liegen die Probleme?
ROTHE: Arbeitsunfähigkeitstage und Er-
werbsminderungsrenten wegen psychi-
scher und Verhaltensstörungen haben in 
der Tat in den vergangenen zehn Jahren 
deutlich zugenommen. Es ist allerdings 
aufgrund vorliegender Daten, beispiels-
weise des Robert Koch-Instituts, durchaus 
Vorsicht bei der Interpretation ange-
bracht. Es spricht einiges dafür, dass 
nicht das Erkrankungsgeschehen selbst 
zugenommen hat, sondern Krankschrei-
bungen schneller erfolgen. Wir müssen 
uns daher fragen, ob möglicherweise be-
reits leichtere Phasen psychischer Beein-

trächtigung – ob aus dem privaten oder 
dem beruflichen Kontext mit verursacht 
– zu Krankschreibungen führen, weil die 
betriebliche Praxis sich schwerer tut, die 
betroffenen Menschen zu integrieren. Wir 
haben daher unsere Forschungsperspek-
tive über die Primärprävention hinaus 
auch auf die Sekundär- und Tertiärprä-
vention erweitert, beispielsweise indem 
wir Möglichkeiten der betrieblichen Un-
terstützung sowie der betrieblichen Wie-
dereingliederung zum Thema machen. 

Um aber auf die Gefährdungsbeurteilun-
gen zurückzukommen: Ja, diese greifen 
natürlich viel zu selten psychische Ar-
beitsbedingungsfaktoren auf. Und wenn 

sie es tun, so bleiben sie allzu häufig bei 
der Analyse stecken, Maßnahmen hinge-
gen werden nicht entwickelt und umge-
setzt. Unseres Erachtens gibt es drei sys-
tematische Ursachen für dieses Defizit: 
Erstens – Herr Windemuth hat es bereits 
erwähnt –  assoziieren Betriebe und Be-
legschaften nach wie vor psychische Er-
krankungen, wenn es um die Analyse und 
Gestaltung von Arbeit unter dem Aspekt 
psychischer Belastungsfaktoren geht. 
Dies erhöht unnötig die Hemmschwelle. 
Hier sollten wir das Thema und die Rolle 
von Sicherheit und Gesundheit noch bes-
ser erklären. Zweitens tun sich die Ar-
beitsschützer und Arbeitsschützerinnen 
bisweilen schwer, wenn sich die Faktoren 
nicht unabhängig von den Personen oder 
an Grenzwerten orientiert festmachen  
lassen, sondern so manches im Dialog mit 
den Beschäftigten konkretisiert und er- 
arbeitet werden muss. Hier gilt es, das  
Methodenrepertoire zu erweitern. Am 
wichtigsten ist mir aber der dritte Punkt: 
Um Maßnahmen entwickeln zu können, 
braucht es Gestaltungsziele und Orientie-
rungen, die über die Analyse der Arbeits-
situation hinausgehen. Wir plädieren da-
für, gemeinsam mit Sozialpartnern, Trä- 
gern des Arbeits- und Gesundheitsschut-
zes sowie der Wissenschaft, mehr tätig-
keitsspezifische Leitbilder gut gestalteter 
Arbeit hierfür zur Verfügung zu stellen. 

Herr Windemuth, die gesetzliche  
Unfallversicherung, auch Ihr Institut, 
hat ja bereits Handlungshilfen veröf-
fentlicht, wie das Thema in die Gefähr-
dungsbeurteilung integriert werden 
kann. Offenbar noch nicht mit durch-
schlagendem Erfolg. Was sollte die  
Unfallversicherung weiter tun, um die 
Unternehmen zu unterstützen? 
WINDEMUTH: Grundsätzlich ist es zuerst 
wichtig, das Thema zu versachlichen, um 
die Akzeptanz dafür in den Betrieben wei-
ter zu steigern. Es ist noch längst nicht in 
allen Branchen angekommen und oft noch 
mit Tabus belegt. Für die Versachlichung 
ist die Studie der BAuA eine hervorragende 
Basis. Sie verdeutlicht die Relevanz der 
psychischen Belastungen für Sicherheit 
und Gesundheit. Die Versachlichung be-
ginnt dann mit der richtigen Wort- und 
Themenwahl, wie ich eben schon sagte. 
Wir müssen aber auch deutlich machen, 
dass psychische Belastungen zwar arbeits-
bedingte Gesundheitsgefahren sein kön-

Isabel Rothe,  

Präsidentin der BAuA
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Führung als Handlungsfeld identifiziert. 
Es ist ein Thema der nächsten Präventi-
onskampagne, die am 18. Oktober in 
Düsseldorf startet. Welche Unter- 
stützung bietet die Kampagne dieser 
Zielgruppe?
WINDEMUTH: Thema der Kampagne ist 
die Kultur der Prävention, also der Stel-
lenwert, den Sicherheit und Gesundheit 
in Unternehmen und öffentlichen Einrich-
tungen haben. Leitung und Führungskräf-
te können diesen Stellenwert entschei-
dend beeinflussen. Die Kampagne möchte 
diese Zielgruppe deshalb besonders für 
das Thema sensibilisieren und vielfältige 
Handlungshilfen zur Verfügung stellen, 

die von den Betrieben genutzt werden 
können, um die Kultur der Prävention 
weiterzuentwickeln. Führungskräfte sol-
len vor allem angeregt werden, das Know-
how und die Erfahrungen der Beschäftig-
ten in diesem Themenfeld intensiv zu 
nutzen und ein Klima zu schaffen, in dem 
alle aktiv zur Förderung von Sicherheit 
und Gesundheit beitragen. Das wirkt sich 
im Sinne von Ressourcen auch positiv auf 
die psychischen Belastungen aus.

Frau Rothe, Ihre Publikation endet mit 
zehn Empfehlungen. Wir können an 
dieser Stelle nicht auf alle eingehen. 
Was ist für Sie persönlich von zentraler 
Bedeutung?

ROTHE: Über die zentrale Rolle der Füh-
rungskräfte hatten wir bereits gesprochen. 
Unbedingt zu nennen ist des Weiteren die 
Gestaltung von Arbeit und Erholung. Diese 
erfordert eine Perspektiverweiterung über 
den Arbeitstag hinaus, indem wir auch die 
Frage nach dem „Abschaltenkönnen“ nach 
der Arbeit und dessen Voraussetzungen 
stellen. Wir müssen auch die Rahmenbe-
dingungen für die Work-Life-Balance the-
matisieren, zum Beispiel die Vorhersehbar-
keit und Planbarkeit von Arbeitszeiten. Mir 
ist auch eine Weiterentwicklung des „klas-
sischen Arbeitsschutzes“ wichtig. Ich bin 
beispielsweise fest davon überzeugt, dass 
unsere Profis vor Ort technische Faktoren 
auch hinsichtlich möglicher psychischer 
Wirkungen beziehungsweise Stress bewer-
ten können und sollten – etwa hinsichtlich 
der extraauralen Lärmwirkungen. Nicht 
zuletzt, und da bin ich ganz und gar ein-
verstanden mit der Philosophie  der Prä-
ventionskampagne: Es geht darum, den 
Beschäftigten mehr Einfluss auf die Gestal-
tung ihrer Arbeit zu-zugestehen, und dafür 
entsprechende Prozesse – bei Unterstüt-
zung durch Fachleute – zu etablieren. 

Herr Windemuth, warum ist der eigene 
Gestaltungsspielraum so wichtig?
WINDEMUTH: Gestaltungs- oder Hand-
lungsspielraum ist wichtig, um Stress vor-
zubeugen, Menschen zu motivieren und 
ihre Zufriedenheit mit der Arbeit und mit 
sich selbst insgesamt zu steigern. Insbeson-
dere dann, wenn jemand viel Verantwor-
tung trägt, aber keine Entscheidung selbst 
treffen darf, wird die Verantwortung zur 
Last. Schließlich müsste er oder sie dann ja 
auch Entscheidungen verantworten, die er 
oder sie nicht richtig findet. Insofern ge-
lingt es durch Handlungsspielraum, einer-
seits Stress vorzubeugen, andererseits Res-
sourcen aufzubauen. Diese Ressourcen 
wirken dann schützend, wenn es aus ande-
ren Gründen mal stressig wird. Stressoren 
sind immer dann leichter zu verarbeiten, 
wenn die betroffene Person Kontrolle über 
den Stress auslösenden Reiz hat – das gilt 
sogar für Reize, die Schmerz auslösen. 
Wenn der Zahnarzt anbietet, bei Schmerzen 
durch die Behandlung eine Pause einzule-
gen, tut das Bohren schon gar nicht mehr 
so weh. Genauso ist es am Arbeitsplatz:  
Eigene Entscheidungen, eigene Kontrolle 
machen das Leben leichter.  ●

Das Interview führte Elke Biesel, DGUV

nen, nicht aber gleich eine Krankheit ver-
ursachen. Darüber hinaus benötigen die 
Betriebe ganz konkrete Hilfe vor Ort. Die 
besteht nicht darin, noch weitere Instru-
mente für die Gefährdungsbeurteilung zu 
entwickeln oder noch mehr Broschüren. 
Hier hilft nur die konkrete Hilfe, zum Bei-
spiel in Form von Beratung. Dies fordern 
auch die Sozialpartner. Wer das leisten 
kann, muss geprüft werden. Berufsgenos-
senschaften und Unfallkassen sind sicher 
an erster Stelle zu nennen, weil dort erfah-
rene Fachleute für die Betriebe arbeiten. Da 
diese aber nicht überall sein können, sind 
auch externe Beratungsunternehmen 
wichtig. Für diese müssen Qualitätskriteri-
en entwickelt und vorgegeben werden, die 
den Betrieben bei der Wahl externer Part-
ner helfen.

Frau Rothe, Führungskräfte haben  
unterschiedlich großen Einfluss darauf, 
wie mit psychischen Belastungen im 
Betrieb umgegangen wird. Sie haben 
auch eine Vorbildfunktion. Was emp-
fehlen Sie Führungskräften, um  
die psychische Gesundheit in ihrem 
Betrieb positiv zu beeinflussen?
ROTHE: Das Allerwichtigste ist, dass die 
direkten Führungskräfte für ihre Beschäf-
tigten ansprechbar sind und auf eine faire 
Arbeitsverteilung, Arbeitszeitplanung 
und eine zeitnahe Problemlösung, etwa 
bei Überforderungssituationen, hinwir-
ken. In Zeiten großer organisationaler Un-
sicherheit, etwa bei umfangreichen Reor-
ganisationen ist es zudem wichtig, dass 
sie ihren Teams eine gewisse Stabilität, 
unter anderem durch angemessene Infor-
mationen, bieten können. Allerdings ist 
dies alles ja nicht nur eine Frage der rich-
tigen Haltung oder des richtigen Füh-
rungsstils, sondern auch der Kompeten-
zen und Spielräume der Führungskräfte. 
Diese haben selbst oft eine zu volle Agen-
da, zu große Führungsspannen oder we-
nig Gestaltungsmöglichkeiten. Daher wer-
ben wir dafür, die Arbeitsbedingungen 
der Führungskräfte selbst, auch in ihrer 
Rolle bei der Gestaltung guter Arbeitsbe-
dingungen, auf die Agenda von Sicherheit 
und Gesundheit zu setzen und organi- 
sationale Codices für gute Führung und 
deren Rahmenbedingungen weiterzuent-
wickeln und zu verbreiten. 

Herr Windemuth, auch die gesetzliche 
Unfallversicherung hat das Thema  

Prof. Dr. Dirk Windemuth,  

Leiter des IAG
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tilwirkung  – oder die Wirkung auf pas-
sive oder aktive medizinische Implantate  
möglich. Ziel des Arbeitsschutzes ist es, 
die durch externe EMF möglichen physio-
logischen Wirkungen so zu begrenzen, 
dass sie keine Gefährdung für die Sicher-
heit und Gesundheit der Beschäftigten 
darstellen. Zu diesem Zweck werden  
zur Bewertung der Exposition im Rahmen 
einer Gefährdungsbeurteilung Exposi  -
tionsgrenzwerte und Auslöseschwellen 
herangezogen, die sich unmittelbar aus 
wissenschaftlich bestätigten gesundheit-
lichen Wirkungen ableiten lassen.  

Arbeitsschutz:  

Welche Regelungen gibt es?

Die Expositionsgrenzwerte und Auslöse-
schwellen sowie weitere Mindestvor-
schriften zum Schutz der Beschäftigten 
sind auf europäischer Ebene durch die 
EU-Richtlinie 2013/35/EU vorgegeben. Im 
November 2016 erfolgte die Umsetzung 
der Richtlinie in nationales Recht durch 
Inkrafttreten der neuen Arbeitsschutzver-
ordnung zu elektromagnetischen Feldern 
(EMFV). Diese wird die bisherige Bewer-

Der Mensch ist elektromagnetischen Fel-
dern immer und zu jeder Zeit ausgesetzt. 
Sie variieren in Ausmaß und Zusammen-
setzung. Seit Inkrafttreten der neuen EU-
Richtlinie und der nationalen Verordnung 
zum Schutz der Beschäftigten vor elektro-
magnetischen Feldern am Arbeitsplatz, 
gibt es viele Fragezeichen bei den Beschäf-
tigten: Bin ich gefährdet und wenn ja, wie 
stark? Gibt es spezielle Regelungen für  
Beschäftigte, die ein sogenanntes aktives, 
kardiales Implantat – dazu gehören Herz-
schrittmacher und Defibrillatoren – tra-
gen? Diesen Fragen geht das IFA mit For-
schung und Beratung in Betrieben nach.

Elektromagnetische Felder –  

immer und überall

Der Begriff der Industrie 4.0 ist untrennbar 
mit der zunehmenden Technisierung der 
Arbeitswelt verknüpft. Menschen, Maschi-
nen und Produkte werden darauf ausge-
legt, miteinander zu kommunizieren und 
zu interagieren. Für den Arbeitsschutz 
rückt daher das Thema der elektromagne-
tischen Felder (EMF) am Arbeitsplatz ver-
mehrt in den Fokus. Da elektromagnetische 
Felder sowohl an elektrisch betriebenen 

Anlagen und Geräten auftreten, als auch 
für die Funktion der drahtlosen Kommuni-
kation verantwortlich sind, sind wir im  
beruflichen und privaten Bereich stets elek-
tromagnetischen Feldern ausgesetzt. 

Vor allem bei neuen Technologien, wie 
zum Beispiel beim induktiven Laden, wird 
der Effekt der EMF auf den Menschen meist 
nur nebensächlich behandelt. Zudem ist in 
der Regel keine Aussage über mögliche 
Langzeitwirkungen möglich. Das, sowie 
die Tatsache, dass der Mensch EMF weder 
riechen oder schmecken noch fühlen 
kann, führt häufig zu einer starken Verun-
sicherung der Menschen in Bezug auf EMF.

Biologische Wirkung elektro- 

magnetischer Felder

Die biologische Wirkung von EMF be-
zeichnet im Allgemeinen ihre möglichen 
physiologischen Wirkungen auf das 
menschliche Gewebe. Dabei ist eine bio-
logische Wirkung nicht mit einer tatsäch-
lichen Gefährdung gleichzusetzen. Die 
biologischen Wirkungen sind unter an-
derem abhängig von der Frequenz, der 
Amplitude und der Art des einwirkenden 
Feldes. Sie reichen von sensorischen Wir-
kungen (Reizung von Muskeln oder Ner-
ven) wie Schwindel, Übelkeit, der Wahr-
nehmung von Lichtblitzen (Magneto- 
phosphene) und Verlust der Muskelkont-
rolle im niederfrequenten Bereich bis hin 
zur Erwärmung des Gewebes im hochfre-
quenten Bereich. Neben diesen „direkten“ 
Wirkungen ist zudem eine „indirekte“ 
Wirkung zum Beispiel durch elektrische 
Entladungen beim Berühren geladener 
Objekte, Anziehung von ferromagneti-
schen Gegenständen durch starke sta- 
tische Magnetfelder – bis hin zur Projek-

Elektromagnetische Felder  
am Arbeitsplatz

Der moderne Mensch ist permanent elektromagnetischen Feldern  

ausgesetzt. Doch vor allem bei neuen Technologien ist über die  

Auswirkungen noch wenig bekannt. Das Institut für Arbeitsschutz  

der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA) möchte das  

mit seiner Forschung ändern.

Sind wir alle gefährdet?

Claudine Neumann

Referat Strahlung

Institut für Arbeitsschutz der DGUV (IFA)

E-Mail: claudine.neumann@dguv.de

Dr. Marc Wittlich

Referat Strahlung

Institut für Arbeitsschutz der DGUV (IFA)

E-Mail: marc.wittlich@dguv.de 

Autor und Autorin
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Elektromagnetische Strahlung

festigkeit von Implantaten kann auf Basis 
von Normen, wie zum Beispiel der Norm 
50527-2-1  und der Produktnormen 45502-2-1 
und 45502-2-2, erfolgen. Bei der Einhaltung 
der Anforderungen der Normen können 
Arbeitgebende insoweit davon ausgehen, 
dass das Implantat in seiner Funktion 
nicht durch die am Arbeitsplatz auftre- 
tenden EMF beeinflusst wird und ein si-
cheres Arbeiten möglich ist. Die Anforde-
rungen der genannten Normen sind im 
Forschungsbericht 451 des BMAS zusam-
mengefasst. Anhand der in den Normen 
enthaltenen Angaben wurden Schwellen-
werte für die Beeinflussung passiver und 
aktiver Implantate abgeleitet, die für Be-
wertungen herangezogen werden können.

Aktive Implantate:  

Vorsicht ja – Angst nein

Herz-Kreislauf-Erkrankungen stellen in 
Deutschland die häufigste Todesursache 
dar. Einige Krankheitsbilder, wie zum Bei-
spiel Störungen des Erregungsleitungssys-
tems des Herzens, erfordern die Implanta-
tion eines Herzschrittmachers oder eines 
implantierbaren Kardioverter Defibrillators ▸

Abilddung 1: Arbeiten mit einem Winkelschleifer

tungsgrundlage, die DGUV Vorschrift 15, 
ablösen. Bis zum Erscheinen der Techni-
schen Regeln, die die Festlegungen der 
EMFV praxisorientiert konkretisieren und 
als Handlungshilfe für die Anwendung 
dienen sollen, finden jedoch zusätzlich 
die Vorgaben der DGUV Vorschrift 15 An-
wendung. Grundsätzlich sind durch die 
EMFV für die meisten Betriebe keine  
große Veränderung und kein Mehrauf-
wand zu erwarten, da in Deutschland mit 
der DGUV Vorschrift 15 der Arbeitsschutz 
im Bereich EMF bereits gut geregelt ist. 
Die EMFV stellt prinzipiell keine Verschär-
fung der bereits bestehenden Regelungen 
dar. Ebenso sind die in der DGUV Vor-
schrift 15 beschriebenen Methoden zur  
Expositionsbewertung auch dann noch 
gültig, wenn die Vorschrift zurückgezogen 
worden ist. Der Gesetzgeber hat diese Gül-
tigkeit explizit in der EMFV verankert. 

Bisher gibt es noch keine gesetzlich fest-
gelegten Expositionsgrenzwerte, die aus-
schließlich für Beschäftigte mit passiven 
oder aktiven Implantaten gültig sind. Eine 
Bewertung der Exposition und der Stör-

(ICD). Dieser überwacht den Eigenrhyth-
mus durch Aufzeichnen der elektrischen 
Aktivität des Herzens (Elektrokardio-
gramm, EKG) und unterstützt das Herz ge-
gebenenfalls durch Abgabe von elektri-
schen Impulsen. Zu diesem Zweck ist der 
Herzschrittmacher über eine oder mehrere 
Elektrodensonden mit dem Herzen verbun-
den. Diese Elektroden, vielmehr die durch 
sie im Oberkörper aufgespannte Fläche 
(siehe Infokasten), bilden jedoch auch eine 
„Angriffsfläche“ für von außen einwirken-
de EMF. Vergleichbar mit einer Antenne 
können diese in die Elektrodensonde ein-
koppeln und die herzeigenen EKG-Signale 
überlagern. Der Herzschrittmacher oder 
der ICD interpretiert dieses „Störsignal“ als 
Eigensignal des Herzens und kann dann 
unter Umständen seine Therapiefunktion 
nicht mehr vollständig erfüllen. Störungen 
dieser Art können von Betroffenen un- 
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Schema eines implantierten 

kardialen Implantats

Aktive kardiale Implantate bestehen 

im Wesentlichen aus dem Steuer-

gerät und den damit verbundenen 

Elektrodensonden, die die Verbin-

dung zum Herzen herstellen. Diese 

Bauteile sind an unterschiedlichen 

Stellen im Oberkörper implantiert 

und spannen damit eine Fläche auf, 

die sogenannte wirksame Indukti-

onsfläche, in die durch Einwirkung 

eines elektromagnetischen Feldes 

eine Spannung „eingebracht“ (indu-

ziert) werden kann. Diese Störspan-

nung kann dann zu einer Fehlinter-

pretation oder einer Fehlfunktion 

des Steuergerätes führen – und 

damit zu einer gesundheitlichen 

Beeinträchtigung. Die Größe der 

wirksamen Induktionsfläche wird 

maßgeblich von den Eigenschaften 

der Elektrodensonden und der 

Implantationstechnik bestimmt. 
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hier eine Beeinflussung grundsätzlich 
möglich ist. Ob tatsächlich eine Beeinflus-
sung stattfindet, hängt jedoch maßgeblich 
von den Expositionsbedingungen ab. 

Im Rahmen der Wiedereingliederung von 
betroffenen Beschäftigten muss daher der 
Arbeitsplatz genau unter die Lupe genom-
men werden, um mögliche Gefährdungen 
zu identifizieren und notwendige Maßnah-
men zum Schutz der Beschäftigten – wie 
zum Beispiel die Umgestaltung von Ar-
beitsprozessen oder die Festlegung von Si-
cherheitsabständen – ergreifen zu können. 
In den meisten Fällen ist somit eine nahe  -
zu uneingeschränkte Weiter- oder Wieder-
beschäftigung möglich.

Das Mobiltelefon

Auch wenn wir in unserem beruflichen 
und privaten Alltag nahezu immer von 
EMF umgeben sind, besteht nur bei einem 
Bruchteil der Anwendungen tatsächlich 
die Möglichkeit einer gesundheitlichen 
Gefährdung. Das Mobiltelefon und die von 
ihm ausgesandten hochfrequenten EMF 

bemerkt bleiben, sich jedoch auch in kar-
dialem Missempfinden oder Herzrhyth-
musstörungen äußern. Die Störungen  
verschwinden in der Regel, sobald sich 
der Implantatträger von der Feldquelle 
entfernt. Auch sind nicht per se alle Anla-
gen und Geräte, die EMF emittieren, eine 
Quelle für Störbeeinflussungen von akti-
ven Implantaten. Während die meisten 
Anwendungen, wie zum Beispiel Büroge-
räte, als unkritisch zu bewerten sind, gilt 
beispielsweise für Schweißarbeiten, dass 

stellen in diesem Zusammenhang wohl  
eines der am häufigsten und kontroverses-
ten diskutierten Themen dar. Dabei stehen 
nicht die oben beschriebenen kurzzeitigen 
Wirkungen, sondern die Langzeitwirkun-
gen im Fokus. So stehen die hochfrequen-
ten Felder unter Verdacht, Krebs auszulö-
sen oder die männliche Fruchtbarkeit 
negativ zu beeinflussen. Trotz zahlloser, 
hochfinanzierter Studien ist bisher kein 
wissenschaftlich nachgewiesener Zusam-
menhang erkennbar. Die beim Langzeitte-
lefonieren festgestellte Gewebeerwärmung 
in der Nähe des Ohres konnte ebenfalls 
nicht unmittelbar mit Erkrankungen in 
Verbindung gebracht werden. Unklar ist 
auch, ob die Gewebeerwärmung allein be-
reits eine gesundheitsrelevante Wirkung 
besitzt – denn selbst beim Sport erfolgt 
durch die Aktivität der Muskeln eine Erhö-
hung der Körpertemperatur um bis zu 2 °C. 
Aus Sicht des Arbeitsschutzes sind beim 
Mobiltelefon daher eher sekundäre Ge-
fährdungen, wie zum Beispiel die Ablen-
kung im Straßenverkehr oder ergonomi-
sche Aspekte, von Bedeutung.

Abilddung 2: RFID-System zur Warenerkennung in einem Lager

Fußnoten

[1] Durch starke Magnetfelder kön-

nen ferromagnetische Stoffe (etwa 

Eisen) derart stark beschleunigt wer-

den, dass sie schon alleine durch 

ihre Geschwindigkeit Menschen 

verletzen können – sie werden 

zum Geschoss. Todesfälle können 

schlimmstenfalls die Folge sein.

[2] BMAS Forschungsbericht 400-D 

„Elektromagnetische Felder am 

Arbeitsplatz“, November 2011

[3] EU-Richtlinie 2013/35/EU

[4] Verordnung zum Schutz der 

Beschäftigten vor Gefährdungen 

durch elektromagnetische Felder 

(Arbeitsschutzverordnung zu elek-

tromagnetischen Feldern EMFV)

[5] DGUV Vorschrift 15 „Elektro- 

magnetische Felder“, Juni 2001

[6] Normenreihe 50527 „Verfahren 

zur Beurteilung der Exposition von 

Arbeitnehmern mit aktiven implan-

tierbaren medizinischen Geräten 

(AIMD) gegenüber elektromagne-

tischen Feldern“, Beuth Verlag

[7] Normenreihe 45502 „Aktive  

implantierbare medizinische  

Geräte“, Beuth Verlag 

[8] BMAS Forschungsbericht 451 

„Elektromagnetische Felder am Ar-

beitsplatz – Sicherheit von Beschäf-

tigten mit aktiven und passiven 

Körperhilfsmitteln bei Exposition 

gegenüber elektromagnetischen 

Feldern“, Januar 2015

[9] DGUV Information 203-043  

„Beeinflussung von Implantaten 

durch elektromagnetische Felder“, 

Juni 2009

[10] Bundesamt für Strahlenschutz 

„Strahlenschutz beim Mobilfunk“, 

www.bfs.de

[11] Deutsche Gesellschaft für  

Kardiologie „Deutscher Herzbericht 

2017“, www.dgk.de
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Bedarf an Forschung noch  

nicht gedeckt

Wie am Beispiel „Mobiltelefon“ deutlich 
wird, birgt jede neue Entwicklung auch  
immer ein mögliches Risiko im Hinblick 
auf eine gesundheitliche Gefährdung 
durch EMF. Somit werden in Zukunft im-
mer wieder neue anwendungsbezogene 
Fragestellungen mit dem Schwerpunkt  
in der Prävention zu bearbeiten sein. Die  
Problematik, dass Beschäftigte passive 
oder aktive Körperhilfsmittel tragen, hat  
in den vergangenen Jahren zunehmend an 
Bedeutung gewonnen. Mit dem demogra-
fischen Wandel, dem sinkenden Alter bei 
Erstimplantation und steigendem Renten-
eintrittsalter wird die Zahl der Beschäftig-
ten mit aktiven oder passiven Implantaten 
unweigerlich zunehmen. Zurzeit werden in 
Deutschland jährlich rund 80.000 Erstim-
plantationen vorgenommen. Weiterent-
wicklungen im Bereich der Medizintechnik 
zu immer komplexeren Implantaten, die 
immer weitreichendere Körperfunktionen 
unterstützen oder ersetzen können, wer-
den den Arbeitsschutz zusätzlich vor neue 
Herausforderungen stellen.

Ein noch recht wenig beleuchtetes Feld ist 
das Thema „elektromagnetische Felder 
und körperexterne Arbeitsmittel“, wie 
zum Beispiel Exoskelette. Da es sich häu-
fig um elektrisch betriebene Geräte han-
delt, können diese aufgrund des sehr  
geringen Abstands zum Körper ebenfalls 
gefährdend auf den Menschen einwirken. 
Auch hier liegt der Schwerpunkt auf Men-
schen mit körperinternen Implantaten. 
Die elektromagnetische Verträglichkeit 
(EMV) der Geräte gegenüber elektromag-
netischen Feldern muss ebenfalls noch er-
forscht werden, um eine (möglicherweise 
fatale) Fehlfunktion der Geräte im Einsatz 
auszuschließen.

Zu guter Letzt

Elektromagnetische Felder kommen über-
all vor und treten in Wechselwirkung mit 
dem menschlichen Körper. Für einen ge-
sunden Menschen ist die mögliche Ge-
fährdung am Arbeitsplatz gut durch die 
Regelungen in der EMFV mit entsprechen-
den Maßnahmen eingrenzbar. Ein deut-
lich größeres Augenmerk muss auf die 
Störfestigkeit von Körperimplantaten ge-

legt werden. Aktuell sind dies insbeson-
dere die aktiven kardialen Implantate, 
aber auch neuartige Hirnschrittmacher 
oder Schmerzsuppressoren für die Wirbel-
säule (sog. Neurostimulatoren) müssen 
nach der Implantation störfest gegenüber 
der Einwirkung von EMF sein. Arbeitge-
bende müssen im Rahmen der Gefähr-
dungsbeurteilung besonders aufmerksam 
gegenüber dieser Thematik sein. In ihrem 
eigenen Interesse sollten Beschäftigte mit 
medizinischen Implantaten den Arbeitge-
benden jedoch direkt und selbstständig 
über die vorliegende Problematik infor-
mieren. Dies gilt vor allem auch für bevor-
stehende Eingriffe. Denn nur mit diesem 
Wissen können Arbeitgebende tätig wer-
den, um die Sicherheit und Gesundheit 
der Beschäftigten am Arbeitsplatz sicher-
zustellen.  ●

Literatur

Weitere Infos unter: www.dguv.de/

ifa/fachinfos/strahlung/index.jsp
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Abbilddung 3: Funksendeanlagen auf einem Hausdach
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Optische Strahlung – was ist das?

In den vergangenen Jahren hat sich nicht 
nur in der Welt des Arbeitsschutzes, son-
dern auch in der Allgemeinbevölkerung 
das Interesse an der Exposition gegenüber 
der kanzerogenen ultravioletten (UV-)
Strahlung der Sonne erheblich verstärkt. 
Die DGUV hat in Zusammenarbeit mit den 
Unfallversicherungsträgern dieses Thema 
deutlich forciert, um die Prävention zu 
verbessern. Seit der Einführung der Be-
rufskrankheit „Plattenepithelkarzinome 
oder multiple Aktinische Keratosen der 
Haut durch natürliche UV-Strahlung“ (BK-
Nummer 5103, vom 1. Januar 2015), hat 
sich die Diskussion verschärft – allerdings 
nur für natürliche UV-Strahlung.

Obwohl dieses Thema von großer Bedeu-
tung ist, stellt die als schädlich erkannte 
UV-Strahlung nur einen kleinen der Teil 
der optischen Strahlung dar. Auch andere 
Teile des elektromagnetischen Spektrums, 
zu dem die optische Strahlung gehört, kön-
nen gefährdend auf den Menschen einwir-
ken. Die Sonne ist unsere bedeutsamste 
Quelle für natürliche optische Strahlung. 

Schaut man aber auf die Gefährdung, dann 
wird sie darin durch manch andere Quelle 
künstlicher optischer Strahlung deutlich 
übertroffen. Das wird in der Praxis leider 
oftmals vergessen. Zum einen werden die 
Strahlungsquellen als solche nicht wahr-
genommen. Zum anderen liegt keine 
Kenntnis über das tatsächliche Ausmaß 
der Exposition vor. 

Als optische Strahlung wird jede elektro-
magnetische Strahlung im Wellenlängen-
bereich von 100 Nanometer (nm) bis 1 mm 
bezeichnet. Sie umfasst die ultraviolette 
Strahlung („UV“, 100 nm bis 400 nm), die 
sichtbare Strahlung („Licht“, 400 nm bis 

780 nm), sowie die infrarote Strahlung 
(„IR“, 780 nm bis 1 nm). Wir sind opti-
scher Strahlung zu jeder Zeit ausgesetzt, 
auch im Dunkeln, denn dort erreicht uns 
noch immer die IR-Strahlung als soge-
nannte Wärmestrahlung. Bei der Anwen-
dung von Arbeitsmitteln mit Emissionen 
von künstlicher optischer Strahlung im Ar-
beitsprozess können prinzipiell zweierlei 
Fälle unterschieden werden: Auf der einen 
Seite gibt es Prozesse, bei denen die opti-
sche Strahlung für den Prozess benötigt 
wird (zum Beispiel UV-Kleben, Härten von 
Lacken, Desinfektion), auf der anderen 
Seite entsteht sie als Nebenprodukt eines 
Prozesses (zum Beispiel Schweißlichtbö-
gen, UV-Emission einer Gasflamme).

Nicht nur die Sonne strahlt

An vielen Arbeitsstätten sind Beschäftigte gegenüber inkohärenter  

optischer Strahlung exponiert – oft ohne dies zu wissen. Zum Schutz 

vor den negativen Auswirkungen einer Exposition gibt es eine europä-

ische Arbeitsschutzrichtlinie, eine nationale Verordnung und dazu  

erläuternde Technische Regeln. Diese sind aber nach den Erfahrungen  

des Instituts für Arbeitsschutz der DGUV (IFA) in der Arbeitsschutz- 

praxis der Betriebe noch nicht verankert. Welche Gefahren gibt es,  

wo treten sie auf und wie lassen sie sich verhindern?

„Die Sonne ist unsere bedeut-

samste Quelle für natürliche  

optische Strahlung. Schaut man 

aber auf die Gefährdung, dann 

wird sie darin durch manch an-

dere Quelle künstlicher optischer 

Strahlung deutlich übertroffen.“

 Inkohärente optische Strahlung

Dr. Marc Wittlich

Referat Strahlung  

Institut für Arbeitsschutz der DGUV (IFA)

E-Mail: marc.wittlich@dguv.de 
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▸

Biologische Wirkung optischer  

Strahlung

Wie bei anderen physikalischen Einwir-
kungen gibt es Bereiche der optischen 
Strahlung, die durch unsere Sinne nicht 
erfasst werden können. Das führt zum ei-
nen dazu, dass wir eine Exposition nicht 
vor Beginn der Schädigung bemerken. 
Zum anderen glauben wir nicht an eine 
(langfristige) Schädigung. 

Die Eindringtiefe der optischen Strahlung 
in den Körper ist wellenlängenabhängig. 
Sie tritt nur oberflächlich in die Haut ein, 
innere Organe sind nicht erreichbar. Bio-
logische Effekte sind daher nur auf die 
Haut und die Augen beschränkt. Ein Schutz 

dieser Organe ist also von größter Bedeu-
tung. Aber nicht nur die Eindringtiefe ist 
wellenlängenabhängig, sondern auch die 
biologische Wirkung selbst. Durch inten-
sive Forschungsarbeit wurden sogenannte 
Wirkungsspektren ermittelt, die eine Be-
wertung der Strahlung gemäß ihres Effek-
tes auf das Zielorgan erlaubt.1

Augen und Haut können unterschiedlich 
geschädigt werden, sowohl akut, als auch 
langfristig. Das am meisten gefährdete  
Organ beim Umgang mit optischer Strah-
lung ist aber das Auge. Die vorderen Berei-
che können insbesondere durch UV-Strah-
lung geschädigt werden. Es kann zu einer 
Hornhaut- oder Bindehautentzündung 
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kommen. Letztere ist landläufig bekannt 
als „Schneeblindheit“, „Verblitzen der Au-
gen“ oder „Schweißerblende“. Die Netz-
haut ist besonders empfindlich gegenüber 
zu hohen Bestrahlungsstärken. Sichtbare 
und Teile der IR-Strahlung können sie  
erreichen. Eine Schädigung ist irreversibel 
und kann zu einer (lokalen) permanenten 
Blindheit führen. 

Die Haut ist ein sekundäres Empfangsor-
gan für optische Strahlung. Sie erfasst kei-
nen optischen Eindruck, der durch die 
Strahlung vermittelt wird. Sie ist verant-
wortlich für einen indirekten Eindruck 
wie das Empfinden von Wärme, die be-
dingte Aufnahme von UV-Strahlung für 

Metallschmelzen können IR-Strahlung hoher Intensität emittieren.
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die wichtige Vitamin-D-Bildung sowie 
den strahlungsgebundenen Wärmeaus-
tausch mit der Umgebung zur Regulation 
unserer Körpertemperatur. UV-Strahlungs-
exposition kann beispielsweise zu einem 
akuten Sonnenbrand, chronischer Hautal-
terung oder auch langfristig zu Hautkrebs 
führen. Eine zu hohe Exposition gegenüber 
Licht oder IR-Strahlung kann eine Verbren-
nung bewirken.

Gesetzliche Regelungen im 

Arbeitsschutz und Grenzwerte

Seit einigen Jahren gibt es konkrete Rege-
lungen für den Arbeitsschutz. Die Min-
destvorschriften zum Schutz der Beschäf-
tigten vor künstlicher optischer Strahlung 

sind auf europäischer Ebene durch die 
EU-Richtlinie 2006/25/EG2 geregelt, die 
im Jahr 2010 auf nationaler Ebene in der 
Optischen Strahlenverordnung (OStrV)3

umgesetzt worden ist. Technische Regeln 
zur Konkretisierung helfen dem Unter-
nehmen bei der Umsetzung der Vorschrif-
ten und der Durchführung der Gefähr-
dungsbeurteilung.4

Die Expositionsgrenzwerte sind sowohl der 
EU-Richtlinie, besser aber den Techni-
schen Regeln zu entnehmen und müssen 
theoretisch bei jeder Quelle optischer 
Strahlung abgeprüft werden. Da dies aber 
für Laien in der Messtechnik kaum um-
setzbar ist, können zur Gefährdungsbeur-

teilung auch andere adäquate Mittel wie 
Herstellerinformationen herangezogen 
werden. Lampen, Lampensysteme und Ma-
schinen sind auch häufig entsprechend 
einschlägiger Normen klassifiziert und 
können schon bei der Beschaff ung einge-
stuft werden. Grundsätzlich wäre es wich-
tig, beim Hersteller eine klare und vollstän-
dige Dokumentation über die strahlungs-
physikalischen Eigenschaften des Leucht-
mittels oder des Gerätes zu verlangen. 
Die Gefährdungsbeurteilung kann damit 
erheblich vereinfacht werden oder wird 
dadurch überhaupt erst durchführbar.

Diese Regelungen für die optische Strah-
lung künstlicher Quellen („künstliche op-
tische Strahlung“) erlauben eine Entschei-
dung darüber, ob Beschäftigte zu stark 
exponiert sind oder nicht. Leider fehlen 
diese klaren Kriterien für die natürliche 
Strahlung, insbesondere die natürliche UV-
Strahlung durch die Sonne. Die Forschung 
muss zeigen, ob Erfahrungen aus dem 
Bereich der künstlichen Strahlung auf die 
natürliche Strahlung übertragbar sind.

Hohe Gefährdung verlangt 

guten Schutz

Auch bei der optischen Strahlung gilt das 
(S)TOP-Prinzip. Dies lässt sich oft sehr gut 
umsetzen, wenn man die Gefährdung 
richtig einschätzt. Schlussendlich lassen 
sich die Expositionsgrenzwerte spätestens 
bei der Verwendung von persönlichen 
Schutzmaßnahmen einhalten. Nur bei 
sehr wenigen Arbeitsplätzen ist das nicht 
der Fall. Dennoch muss das Schutzkonzept 
zwingend zu einer Einhaltung der Expo-
sitionsgrenzwerte führen.

Unsere lange Praxis hat uns gelehrt, dass 
optische Strahlung am Arbeitsplatz in vie-
len Formen auftritt. Grob kann man diese 

Wer strahlt überhaupt?

Jeder Körper, jeder Gegenstand strahlt. Alles, was eine Temperatur besitzt – das folgt 

aus dem Planck’schen Strahlungsgesetz. Entsprechend sind wir ohnehin und immer 

Strahlung ausgesetzt. Die entscheidende arbeitsschutzrelevante Frage ist die nach 

dem Ausmaß der Exposition und dem Zeitpunkt, wann diese zur Schädigung führt.

Die „Strahlkraft “ des erwachsenen menschlichen Körpers kann man mit einer 100-W-

Birne vergleichen. Das Strahlungsmaximum liegt im Infraroten – und läge damit im 

Geltungsbereich der OStrV, wenn diese nicht auf künstliche Quellen beschränkt wäre. 

Nun glaubt natürlich niemand, dass er durch die Strahlung eines anderen Menschen 

gefährdet ist. Aber es zeigt sehr gut das Dilemma auf: Der Geltungsbereich der OStrV ist 

derart groß, dass eine fachgerechte Beurteilung von Arbeitsbedingungen komplex ist.

Genau das ist vielen Arbeitgebenden nicht bewusst. Die Durchdringung der Betriebe 

für die OStrV ist noch zu klein, das Bewusstsein für diesen Aspekt der Gefährdungsbe-

urteilung kaum vorhanden. Hier sind die Akteure der gesetzlichen Unfallversicherung 

und der anderen Aufsichtsbehörden gefordert, Aufk lärung zu schaff en. 

Für strahlende Körper ist es eine Frage der Temperatur: Metall- oder Glasschmelzen mit 

Temperaturen bis 1700 °C haben ihre wesentlichen Strahlungsanteile im Infraroten. Bei 

Temperaturen darüber hinaus muss auch die Gefährdung durch UV-Strahlung beachtet 

werden. Strahlungsquellen dieser Art sind auch gut zu bewerten. Die Expositionsbe-

rechnung kann auf dem Papier erfolgen, alleine durch das Wissen der Schmelzentem-

peratur und der Schmelzenfläche.

Etwas anders sieht es bei Strahlungsquellen aus, die Emissionslinien aussenden, 

wie zum Beispiel Schweißlichtbögen, Gasbrennerflammen, UV-Lampen (Entkeimung, 

Glaskleben, Rissprüfung), LED, Wärmelampen und viele mehr. Die Masse der Anwen-

dungen ist nicht so einfach kalkulierbar und muss entsprechend in der Gefährdungsbe-

urteilung beachtet werden.

„Wie bei anderen physikalischen Einwirkungen gibt es Bereiche 

der  optischen Strahlung, die durch unsere Sinne nicht erfasst 

werden können. Das führt zum einen dazu, dass wir eine Exposition 

nicht vor Beginn der Schädigung bemerken. Zum anderen glauben 

wir nicht an eine (langfristige) Schädigung.“
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Arbeitsplätze in drei Gruppen einteilen, 
egal ob es sich um eine bewusste Erzeu-
gung der optischen Strahlung handelt 
oder ob diese prozessbegleitend auftritt. 
Bei der Gruppe mit hoher Exposition, wie 
zum Beispiel bei allen Varianten des Elek-
trohandschweißens, kann eine verkürzte 
Gefährdungsbeurteilung für die Beschäf-
tigten direkt zu dem Ergebnis führen, dass 
Schutzmaßnahmen für Augen und Haut 

unbedingt verwendet werden müssen. 
In diesem Beispiel kommt es bereits nach 
Sekunden zu einer Überschreitung des 
Expositionsgrenzwertes. Ein vollständiger 
Schutz der Person ist unumgänglich. Es 
gibt aber auch Arbeitsplätze, die nach 

Beschäft igter beim Schweißen. Der Schutz insbesondere der Arme ist unzureichend, da schon bei Expositionen im 

Sekundenbereich Expositionsgrenzwerte überschritten werden.

„Notwendig ist die Erarbeitung 

neuer Beurteilungs- und Messvor-

schrift en, die eine Gefährdungs-

beurteilung möglich machen.“

branchenspezifischen Grundsätzen auf-
gebaut werden sollten, wie zum Beispiel 
die Rissprüfung mit UV-Strahlung. Berück-
sichtigt man die Vorgaben in solchen 
Grundsätzen (an denen zumeist die Un-
fallversicherung beteiligt ist), kann von 
einer Einhaltung der Expositionsgrenz-
werte ausgegangen werden und eine 
aufwendige, komplexe Messung ist nicht 
notwendig. In eine zweite Gruppe sind die 
Expositionssituationen einzuordnen, bei 
denen die Sachlage nicht so klar ist und 
insbesondere die Expositionszeit der ent-
scheidende Faktor ist. Je länger man ex-
poniert ist, desto höher ist die Wahrschein-
lichkeit, den Grenzwert zu erreichen. 
Hieraus lassen sich aber je nach Arbeits-
platz organisatorische Arbeitsschutzmaß-
nahmen ableiten, zum Beispiel Abkühl-
pausen bei zu hoher Exposition durch 
Wärmestrahlung. Oft müssen aber auf-
wendige Expositionsmessungen durch-
geführt werden, die eine Aussage über 
die Grenzwerte möglich machen.

Das Büro, der Monitor und 

die Raumbeleuchtung

Bei der dritten Gruppe der Expositionssitu-
ationen ist mit keinerlei Überschreitung 
der Expositionsgrenzwerte zu rechnen. Sie 
sind strahlungsphysikalisch sicher. Viele 
Beschäftigte sind in Büros und ähnlichen 
Arbeitsplätzen tätig. Doch wie steht es mit 
der Bestrahlung von der Deckenbeleuch-
tung? Oder mit den Computermonitoren? 
Diese Fragen werden uns oft gestellt. Es 
gibt zahlreiche Messungen, die belegen, 
dass die normale Raumbeleuchtung bei 
bestimmungsgemäßer Verwendung keiner-
lei Gefährdung durch optische Strahlung 
darstellt. Sie fällt nicht einmal in den Gel-
tungsbereich der OStrV. Viel wichtiger ist 

Weitere Informationen, insbeson-

dere zu laufenden Projekten, 

fi ndet man unter: www.dguv.de/ifa/

fachinfos/strahlung

▸
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dabei, dass auf die notwendige Beleuch-
tung für die  täglich anstehenden Sehauf-
gaben geachtet wird. Die Arbeitsstättenre-
gel ASR 3.4 beschreibt die notwendige 
Beleuchtungsstärke in Abhängigkeit vom 
Arbeitsplatz.5

Etwas anders verhält es sich bei der Büh-
nenbeleuchtung etwa in Theater- oder 
Opernhäusern. Dort werden Strahler hoher 
Leistung verwendet, um eine Szene oder 
eine Person zu bestrahlen („Spotlight“). 
Neben der blendenden Beleuchtung, die 
ein Hineinblicken oft unerträglich macht, 
kann es vereinzelt zu einer Überschreitung 
der Expositionsgrenzwerte für die Blau-
lichtgefährdung kommen. Dieses Thema 
untersucht derzeit ein Verbund von For-
scherinnen und Forschern. Eine Exposition 

durch UV-Strahlung tritt nur dann ein, 
wenn entsprechende Lampen nach einem 
Schaden nicht sachgerecht instand ge- 
setzt wurden und die schützende Filter-
scheibe fehlt oder schadhaft ist.

Was ist mit  

lichtemittierenden Dioden (LED)?

LED und OLED (organische LED) nehmen 
einen immer größeren Anteil an der Men-
ge der verwendeten Strahlungsquellen 
ein. Sie unterscheiden sich im technischen 
Aufbau (zum Beispiel mit und ohne Optik, 
als Einzelquelle oder Array) und sind da-
mit enorm schwer hinsichtlich ihrer Strah-
lungsparameter zu untersuchen. Die im 
Arbeitsschutz bislang verwendeten Nor-
men stoßen dabei an ihre Grenzen und 
können zum Teil nicht mehr angewendet 

werden. Notwendig ist die Erarbeitung 
neuer Beurteilungs- und Messvorschrif-
ten, die eine Gefährdungsbeurteilung 
möglich machen. Besonders in diesen Fäl-
len sind die Herstellerangaben von großer 
Bedeutung. Spezialisierte Messdienste 
müssen zum Teil erheblichen Aufwand 
treiben, um  eine sachgerechte Beurtei-
lung dieser Strahlungsquellen vornehmen 
zu können. Möglicherweise wird auch  
eine Anpassung des staatlichen Regel-
werkes notwendig, um den Arbeitgeben-
den die Beurteilung neuer Lampensys- 
teme zu ermöglichen und zu erleichtern.

Bedarf an Forschung noch  

nicht gedeckt

Optische Strahlung umfasst ein weites 
Feld, von der UV-Lampe zur Entkeimung 
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◂
Die Beurteilung von  

Bühnenbeleuchtungen  

ist sehr komplex und  

bedarf noch zusätzlicher, 

 neuer Messverfahren.

bis hin zum sogenannten „Nacktscanner“ 
am Flughafen zur Personenkontrolle. Die 
Expositionsgrenzwerte decken aber nur 
einen kleinen Teil des Gültigkeitsbereichs 
der Optischen Strahlenverordnung ab,  
sodass man einige Anwendungen nur 
schwer beurteilen kann. Es besteht also 
noch eine Wissenslücke sowohl über die 
biologische Wirkung einiger Wellenlän-
genbereiche, insbesondere im fernen In-
frarot, als auch über die daraus abzulei-
tenden physikalischen Wirkungsgrößen 
bei der Expositionsermittlung. Zudem 
muss das Wissen über mögliche Langzeit-
schädigungen weiter ausgebaut werden, 
um wirksam vorbeugen zu können.

Die Frage, die im Zusammenhang mit der 
künstlichen UV-Strahlung immer wieder 

Fußnoten

[1] DIN 5031-10:2016-11 (Entwurf) 

„Strahlungsphysik im optischen 
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Mindestvorschriften zum Schutz 

von Sicherheit und Gesundheit der 

Arbeitnehmer vor der Gefährdung 

durch physikalische Einwirkungen 

(künstliche optische Strahlung) (19. 

Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 

16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/

EWG), Amtsblatt der Europäischen 

Union, L 114/38 – L 114/60

[3] Arbeitsschutzverordnung zu 

künstlicher optischer Strahlung vom 

19. Juli 2010 (BGBl. I S. 960)

[4] www.baua.de/DE/Angebote/

Rechtstexte-und-Technische-

Regeln/Regelwerk/TROS/TROS.

html#doc8686874bodyText1 (zuletzt 

besucht am 29. August 2017)
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gestellt wird, ist die BK-Reife. Es wird noch 
viel Forschungsarbeit zu leisten sein, bis 
diese Frage medizinisch und juristisch be-
antwortet werden kann. Die biologische 
Wirksamkeit der vom Sonnenspektrum 
deutlich abweichenden Strahlungsspekt-
ren  muss noch genauer untersucht wer-
den, da die aktuellen Wir kungskurven  
unzureichend sind. Zudem muss der Ein-
fluss der sich unterscheidenden Exposi-
tionsszenarien (im Freien eher konstante 
Exposition, gegenüber künstlichen Quel-
len eher intermittierend) in jedem Fall  
von Grund auf studiert werden. Aufgrund 
der geringen Fallzahlen ist auch eine  
epidemiologische Näherung an das The-
ma schwierig. Es ist also wichtig, die For-
schung auf diesem Gebiet in den kom-
menden Jahren zu gestalten.  ● 
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Langjährige, intensive Schwingungsein-
wirkungen im Sitzen – beispielsweise 
beim Fahren mobiler Arbeitsmaschinen 
wie Gabelstapler, Traktoren oder Erdbau-
maschinen – strapazieren das Muskel-
Skelett-System und können die Lenden-
wirbelsäule dauerhaft schädigen. Um 
etwaigen Schäden vorzubeugen, braucht 
es auch die Mithilfe der Beschäftigten. Da-
bei ist sehr wichtig, dass die Betroff enen 
ihre subjektive Schwingungswahrneh-
mung mit einer Bewertung verknüpfen 
können. Nur so werden sie sich einer mög-
lichen Belastung bewusst und sind zudem 
in der Lage, die Auswirkungen von Vibra-
tionsschutzmaßnahmen einschätzen zu 
können. Denn wichtige Schutzmaßnah-
men können von Fahrzeugbedienenden 
selbst ergriff en werden; dazu zählen eine 
angepasste Fahrweise und die Einstellung 
des Sitzes auf das eigene Körpergewicht.

Beitrag zur Verhaltensprävention

Einen wichtigen Beitrag zur Verhaltens-
prävention leistet deshalb eine neue, ein-
fach zu bedienende Belastungsanzeige 
(siehe Abbildung). Sie wurde vom Institut 
für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzli-
chen Unfallversicherung (IFA) entwickelt. 
Anhand eines Ampelschemas informiert 
sie die Beschäftigten während der Fahrt 
über die eigene aktuelle Schwingungs-
belastung.

Vom Sitz aufs Display

Die vom Referat Vibration des IFA in Zusam-
menarbeit mit dem institutseigenen Elekt-
roniklabor entwickelte sogenannte GKV-
Belastungsanzeige misst Ganzkörper-
Vibrationen (GKV) in drei Schwingungsrich-
tungen,  zwei in der horizontalen (x, y) und 
eine in der vertikalen (z) Achse. Die Festle-
gungen hierfür sind international vereinbart 
(ISO 2631-1, ISO 8727) und in der Abbildung 
rechts durch ein Koordinatensystem auf der 
Messscheibe wiedergegeben. Gemessen 
wird an der Einleitungsstelle der Sitzbein-
höcker mit einer normgerechten Messschei-
be (vgl. Abbildung). Die bewerteten Be-
schleunigungssignale und die Mess dauer 
der Vibrationseinwirkung werden der Be-
dienperson während der Fahrt an gezeigt. 
Aus ihnen wird der Tages-Vibrationsex-
positionswert A(8) gebildet. Dieser Wert 
beschreibt die tägliche, auf acht Stunden 
bezogene Vibrationsexposition. 

Der Wert wird im Display der Belastungs-
anzeige als Balken mit grüner, gelber oder 
roter Farbkodierung angezeigt. Eine rein 
grüne Farbgebung kennzeichnet einen Be-
trieb des Fahrzeugs unterhalb des Auslö-
sewertes, also unterhalb der Grenze, die 
laut Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutz-
verordnung Präventionsmaßnahmen er-
forderlich macht. Wird der Auslösewert 
überschritten, schließt oberhalb der grü-

nen Kodierung ein gelber Bereich an, der 
bis zum Expositionsgrenzwert reicht. 
Oberhalb des Expositionsgrenzwertes 
warnt eine rote Farbkodierung.

Sensibilisierung ja, 

Gefährdungsbeurteilung nein

Diese Darstellung für die fahrzeugführen-
de Person entspricht einer relativen Be-
wertung der Schwingungsbelastung. Auf 
die Darstellung der absoluten Messwerte 
wird bewusst verzichtet, damit keine Ver-
mischung mit normgerecht ermittelten 
Messwerten für die Gefährdungsbeurtei-
lung stattfinden kann. Denn die Belas-
tungsanzeige dient allein der Sensibilisie-
rung und Unterweisung von Beschäftigten. 
Ihre Nutzung entbindet die Unternehmen 
keinesfalls von ihrer gesetzlichen Pfl icht, 
die Gefährdung durch Vibrationseinwir-
kung an Arbeitsplätzen zu ermitteln, zu 
bewerten und wenn nötig Präventions-
maßnahmen zu ergreifen oder arbeits-
medizinische Vorsorgeuntersuchungen 
durchführen zu lassen. 

Konkret bedeutet das: Beim Überschreiten 
des Auslösewertes sind die Beschäftigten 
über die Gefahren durch Vibrationen zu 
unterweisen und über die Schwingungs-
belastungen zu informieren. Ein Plan 
technischer und organisatorischer Maß-
nahmen nach Stand der Technik ist zu er-
arbeiten und umzusetzen. Zusätzlich 
muss den Beschäftigten eine arbeitsme-
dizinische Vorsorge nach Verordnung zur 
arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMed-
VV) angeboten werden, verbunden mit 
einer allgemeinen arbeitsmedizinischen 
Beratung. Werden die Expositionsgrenz-
werte überschritten, sind Sofortmaßnah-
men zu ergreifen, um die Schwingungs-
belastung zu reduzieren und eine weitere 
Überschreitung zu verhindern. Zudem 
wird arbeitsmedizinische Pfl ichtvorsorge 
gemäß ArbMedVV nötig.

Vibrationsbelastung bewusst machen

Bei der Gefährdungsbeurteilung an Fahrerarbeitsplätzen spielen Schwingungsbelastungen des 

Fahrzeugbedienenden eine entscheidende Rolle. Ein einfaches Gerät sensibilisiert Beschäft igte für  

potenzielle Vibrationsrisiken. 

Aus der Forschung

Christian Freitag

Referat Vibration

Institut für Arbeitsschutz der DGUV (IFA)

E-Mail: christian.freitag@dguv.de

Autor
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Wahrnehmung schärfen und  

Feedback geben

All das greift im Fall der Belastungsanzei-
ge nicht. Sie soll vielmehr die Beschäftig-
ten dabei unterstützen, ihre persönliche 
Schwingungswahrnehmung zu schärfen 
und zu objektivieren, indem die empfun-
dene Schwingungsbelastung mit dem sich 
ändernden Farbbalken in Verbindung ge-
bracht und bewertet wird: Die Beschäf-
tigen fühlen, sehen und bewerten so ihre 
eigene Schwingungsbelastung, anstatt 
nur einen abstrakten Messwert in der Ge-
fährdungsbeurteilung zu sehen. 

An der Anzeige kann zudem sofort abge-
lesen werden, wie sich veränderte Fahr-
weisen oder Sitzeinstellungen auf die 
Schwingungsbelastung auswirken. Die-
sem direkten Feedback kommt besondere 
Bedeutung zu, wenn die Betriebsbedin-
gungen durch eigenes Handeln beein-

flusst werden können, wie es an Fahrer-
arbeitsplätzen der Fall ist. So ist es in der 
Praxis sehr wichtig, dass die Feder-Dämp-
fer-Systeme der Fahrersitze (sofern vor-
handen) von den Fahrern und Fahrerin-
nen eingestellt werden (sofern möglich). 
Die GKV-Belastungsanzeige kann und soll 
hier motivierend wirken. 

Das Gerät eignet sich damit für den Einsatz 
bei Schulungen und Unterweisungen. Es 
kann außerdem unterstützend zur eigent-
lichen Gefährdungsbeurteilung verwendet 
werden, da es über ganze Schichten und 
über mehrere Tage Belastungen erfasst. 

„Beim Überschreiten des Aus-

lösewertes sind die Beschäftigten 

über die Gefahren durch  

Vibrationen zu unterweisen.“
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Für die Praxis gebaut

Wichtig für den Einsatzzweck des Gerätes 
ist das tageslichttaugliche Display, das 
sich mit Haltern leicht in der Fahrerkabine 
befestigen lässt. Das Gerät ist so robust und 
kompakt gefertigt, dass es gut unter betrieb-
lichen Bedingungen einsetzbar ist. Es be-
sitzt eine einfache Ein-Knopf-Bedienung 
für die Funktionen Einschalten, Messstart, 
Messstopp und Ausschalten. 

Das IFA bietet Betrieben die Möglichkeit, 
über ihren Unfallversicherungsträger ein 
Exemplar der GKV-Belastungsanzeige  
kostenfrei auszuleihen.  ●

GKV-Belastungsanzeige mit Display und Messscheibe im eingebauten Zustand in einem Gabelstapler. Im Display werden frequenz-

bewertete Beschleunigungen in drei Raumrichtungen angezeigt; rechts zeigt der Balken den Tages-Vibrationsexpositionswert A(8)  

mit einer angenommenen Einwirkungsdauer von acht Stunden an.

Weitere Informationen zur  

GKV-Belastungsanzeige unter:  

www.dguv.de (Webcode d1087760)

GKV-Belastungsanzeige

Messscheibe
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Veränderungen in der Kommunikation des 
Deutschen Verkehrssicherheitsrates (DVR): 
Hasso Suliak (50) ist seit dem 1. September 
2017 Pressesprecher und Referatsleiter  
Presse, die nun in Berlin angesiedelt ist. Der 

In Würdigung hervorragender Leistungen 
auf dem Gebiet des Feuerwehrwesens er-
hielt Gabriele Pappai (59), Geschäftsfüh-
rerin der Unfallkasse NRW, die „Deutsche 
Feuerwehr-Ehrenmedaille“. Im Rahmen 
der Feier zu Pappais 40-jährigem Dienst-
jubiläum nahm NRW-Staatssekretär Dr. 
Jan Heinisch die Auszeichnung vor. Ihre 
Karriere bei der gesetzlichen Unfallversi-
cherung begann die Münchnerin Pappai 
1977 mit einer Ausbildung für den geho-
benen nichttechnischen Verwaltungs-
dienst bei der Tiefbau-Berufsgenossen-
schaft. Ihre Wege führten sie über Bayern, 

Ulf Mehrens und seine Vorstandskollegen 
Jean-Marc Clément und Uwe Bartmann 
bilden auch in den kommenden vier Jah-
ren den Vorstand des Deutschen Rollstuhl-
Sportverbandes e. V. (DRS). Ihre Wieder-
wahl erfolgte im Rahmen des ordentlichen 
Verbandstages am 3. September 2017. 

Anlässlich des 40-jährigen Bestehens des 
DRS nahmen auch zahlreiche Ehrengäste 
an der Veranstaltung teil. Dr. Klaus Kinkel, 
Außenminister a. D. und langjähriger DRS-
Ehrenpräsident, betonte die Faszination, 
die vom Behindertensport ausgeht, sowie 
die Auseinandersetzungen in der Vergan-
genheit um die Förderung des Behinder-
tensports. Nicht zuletzt durch die uner-
müdliche Arbeit des DRS sei der Behin- 
dertensport weiter in die Mitte der Gesell-
schaft gerückt. Im Rahmen der 40-Jahr-
Feierlichkeiten wurden darüber hinaus 

Hasso Suliak neuer Pressesprecher beim DVR

Feuerwehr-Ehrenmedaille für Gabriele Pappai

DRS-Verbandstag:  
Vorstand wiedergewählt

◂
Hasso Suliak,  

Pressesprecher des DVR.

▸
Gabriele Pappai 

ist mit  Ehrenmedaille 

ausgezeichnet worden.

V.l.n.r.: Uwe Bartmann (2. stv. Vorsitzender), Ulf Mehrens (Vorsitzender), Jean-Marc 

Clément (1. stv. Vorsitzender)
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bereits am Vorabend Personen geehrt, die 
sich in besonderer Weise um den Roll-
stuhlsport verdient gemacht haben oder 
durch herausragende sportliche Leistun-
gen in Erscheinung getreten sind. Den 
„Sportler-Ehrenpreis 2017“ erhielt die Roll-
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stuhlbasketballerin Gesche Schünemann, 
die in diesem Jahr nach zehn erfolgreichen 
Jahren als Nationalspielerin und mehr- 
fache Goldmedaillengewinnerin (unter  
anderem Paralympics London 2012) ihre 
Profikarriere beendete.

Sachsen, Thüringen und Rheinland-Pfalz 
schließlich nach NRW. Neben nationalen 
und internationalen Funktionen und Eh-
renämtern besonders im Bereich der Prä-
vention liegt der Mutter eines Sohnes die 
berufliche Chancengleichheit am Herzen. 
Die UK NRW erhielt dafür mehrfach das 
Total-E-Quality-Prädikat.

bisherige Pressesprecher Sven Rademacher 
wechselt als Redaktionsleiter in die DVR-
Tochtergesellschaft Verkehrssicherheit  
Konzept & Media GmbH. Als Chefredakteur 
betreut er weiterhin das DVR-Magazin 
„DVR-report“. Suliak kommt vom Gesamt-
verband der Deutschen Versicherungs- 
wirtschaft (GDV), wo er als Pressesprecher 
tätig war. Beim DVR berichtet er an den 
Hauptgeschäftsführer Christian Kellner.
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§

Kontakt: Susanne Peters-Lange,

E-Mail: susanne.peters-lange@hochschule-bonn-rhein-sieg.de

wenn es aus rechtlicher Sicht auf die ungeklärte Tatsache 
nicht ankommt, wenn diese Tatsache (zugunsten des Beweis-
führenden) als wahr unterstellt werden kann, wenn das Be-
weismittel unzulässig, völlig ungeeignet oder unerreichbar 
ist, wenn die behauptete Tatsache oder ihr Fehlen bereits 
erwiesen oder wenn die Beweiserhebung wegen Offenkun-
digkeit überflüssig ist. Insbesondere habe das LSG nicht al-
lein auf der Grundlage des Verwaltungsgutachtens des Dr. V. 
die Zuziehung eines weiteren Sachverständigen auf neurolo-
gisch-psychiatrischem Gebiet ablehnen dürfen. Zwar sei die 
Verwertung von Verwaltungsgutachten im Gerichtsprozess 
im Wege des Urkundenbeweises auch als alleinige Grundla-
ge für eine Entscheidung grundsätzlich zulässig. Es muss 
dann aber erkennen lassen, dass es das Verwaltungsgutach-
ten nicht als Sachverständigengutachten, sondern nur auf 
der Grundlage des Urkundenbeweises verwertet habe. Die 
fehlende Gleichwertigkeit folgert das BSG aus der fehlenden 
Verantwortlichkeit des Gutachters gegenüber dem Gericht, 
der fehlenden Strafandrohung gemäß §§ 153 ff. StGB, der feh-
lenden Vereidigungsmöglichkeit, dem fehlenden Ableh-
nungsrecht und insbesondere dem fehlenden Fragerecht. 
Ungeachtet dessen habe sich das LSG aufgrund der Formu-
lierungen in dem Verwaltungsgutachten fragen müssen, ob 
das Gutachten die erforderliche Überzeugung vom Vorliegen 
bzw. Nichtvorliegen der haftungsausfüllenden Kausalität ha-
be vermitteln können. Da das Gericht auch dem erstinstanz-
lich eingeholten Gutachten keine Überzeugungskraft beige-
messen habe, fehlte eine sachverständige Aussage zum 
Ursachenzusammenhang zwischen Primär- und Sekundär-
schaden, weshalb eine Rechtspflicht zur erneuten Anord-
nung einer Begutachtung bestanden habe.

Den Ausführungen des BSG kann man voll und ganz folgen. 
Dass der Verwertung eines Verwaltungsgutachtens im Ge-
richtsverfahren prozessuale Grenzen gesetzt sind, die das 
gerichtliche Sachverständigengutachten zur „ersten Wahl“ 
werden lassen, ist hinzunehmen und Ausfluss der vom BSG 
hoch angesetzten tatrichterlichen Sachaufklärungspflicht 
nach § 103 SGG.

Der Unfallversicherungsträger hatte nach Anerkennung eines 
Unfalls an einer Sägevorrichtung mit Durchtrennung der 
Strecksehnen D2–D4 an der linken Hand eine nach Abschluss 
der Behandlung weiter bestehende Arbeitsunfähigkeit sowie 
Behandlungsbedürftigkeit und Rentengewährung über Mai 
2009 hinaus abgelehnt, weil nach Aussage eines beigezoge-
nen Gutachtens des Neurologen und Psychiaters  Dr. V. das 
verbliebene Streckdefizit auf einer dissoziativen Bewegungs-
störung beruhe. Diese müsse als allenfalls indirekte Unfall-
folge im Sinne einer Fehlverarbeitung des Unfallgeschehens 
eingestuft werden. Ein direkter ursächlicher Zusammenhang 
werde schwerlich nachzuweisen sein. Eine eindeutig unfall-
bedingte MdE auf neurologisch-psychiatrischem Gebiet liege 
nicht vor. 

Während das Sozialgericht nach Einholung eines weiteren 
neurologisch-psychiatrischen  Gutachtens das Unfallgesche-
hen als zumindest wesentliche Teilursache für die diagnosti-
zierte dissoziative Bewegungsstörung sowie eine verbliebene 
mittelgradige depressive Episode anerkannte und der Klage 
gegen den ablehnenden Bescheid stattgab, hob das Landes-
sozialgericht (LSG) das erstinstanzliche Urteil wegen fehlender 
Schlüssigkeit des erstinstanzlich eingeholten Gutachtens  un-
ter Zuhilfenahme zweier beratungsärztlicher Stellungnahmen 
sowie unter Auswertung des vorprozessual eingeholten Gut-
achtens des Dr. V. auf. Einen in der mündlichen Verhandlung 
gestellten Antrag des Klägers, ein weiteres neurologisch-psy-
chiatrisches Gutachten zu der Frage einzuholen, ob der Ar-
beitsunfall die wesentliche Ursache für das bei ihm jetzt vor-
liegende psychische Krankheitsbild sei, lehnte das LSG ab. 

Dieser Ablehnung erteilte das Bundessozialgericht (BSG) mit 
der Entscheidung über die Nichtzulassungsbeschwerde des 
Klägers eine Absage. Im Leitsatz des Beschlusses führt es 
aus, dass ein Beweisantrag nur dann abgelehnt werden darf, 

BSG 30.3.2017 – B 2 U 181/16 B

Verwaltungsgutachten ersetzt nicht den  
gerichtlichen Sachverständigen

Zu den Anforderungen an die Ablehnung eines Beweisantrags gerichtet auf Einholung eines (gericht-

lichen) Gutachtens auf neurologisch-psychiatrischem Gebiet zur haftungsausfüllenden Kausalität
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werden und in welchem Zusammenhang 
sie von Bedeutung sind. Die Publikation 
richtet sich an Verantwortliche aus Produk-
tion, Forschung, Projektierung und An-
wendungstechnik sowie Personen, die mit 
der sicherheitstechnischen Überwachung 
von Anlagen betraut sind. Aufgezeigt wer-
den die potenziellen Gefahren von: 

• explosiven und explosions-
gefährlichen Stoffen, 

• brennbaren Gasen und Dämpfen, 
• brennbaren Flüssigkeiten, 
• brennbaren festen Stoffen, 
• aufgewirbelten brennbaren Stäuben, 
• Stoff en, die bei Berührung mit Wasser 

oder feuchter Luft entzündbare 
Gase bilden, 

• selbstentzündlichen Stoffen und 
• oxidierenden (brandfördernden) 

Stoffen. 

Weitere Kapitel widmen sich den elektro-
statischen Kenngrößen und der thermischen 
Stabilität von Stoff en sowie der Wärmefrei-
setzung chemischer Reaktionen.

Eine wesentliche Voraussetzung für einen 
sicheren Umgang mit explosionsgefährli-
chen, brennbaren oder thermisch emp-
findlichen Stoffen ist die Kenntnis der 
Stoff eigenschaften von Chemikalien. Das 
vollständig überarbeitete Merkblatt R 003 
„Sicherheitstechnische Kenngrößen – Er-
mitteln und bewerten“ der Berufsgenos-
senschaft Rohstoff e und chemische Indus-
trie (BG RCI) beschreibt alle wesentlichen 
Kenngrößen, erläutert, wie diese bestimmt 

kungen zusammengestellt, die für die 
Sicherheit und Gesundheit am Arbeits-
platz von Bedeutung sind. Die Grenzwer-
teliste enthält tabellarische Übersichten 
der Gefahrstoff grenzwerte (Arbeitsplatz-
grenzwerte – AGW – und Biologische 
Grenzwerte – BGW) aus der TRGS 900 und 
903 sowie der Einstufungen der TRGS 905. 
Außerdem fi ndet man Grenzwerte und Be-
urteilungswerte für Innenräume, Lärm, 
Vibration, thermische Belastungen, Strah-
lung, Elektrizität, biomechanische Belas-
tungen sowie Hinweise zu biologischen 
Einwirkungen.

Das Institut für Arbeitsschutz der DGUV 
(IFA) hat in der „Grenzwerteliste 2017“ die 
wichtigsten Grenzwerte zu chemischen, 
biologischen und physikalischen Einwir-

Neues Merkblatt zur Anlagensicherheit 

Grenzwerteliste 2017
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Das Merkblatt R 003 ist über den BG RCI-Medienshop erhältlich: 

www. medienshop.bgrci.de. Das PDF kann kostenfrei im Internet heruntergeladen 

werden: downloadcenter.bgrci.de 

Die Grenzwerteliste kann kostenlos 

heruntergeladen werden unter: 

www.dguv.de (Webcode: d1110684)
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Arbeitsschutz Fachwissen kompakt

• für Fachkräfte für Arbeitssicherheit 
• für Sicherheits beauftragte
• für den technischen Außendienst von Energieversorgern
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